
STADT  WEINHEIM
DER OBERBÜRGERMEISTER

Informationsunterlagen

für die Besucher der öffentlichen Sitzung

des Gemeinderats

am 19. Feburar 2020, 17:30 Uhr,

im Großen Sitzungssaal des Rathauses/Schloss, Obertorstraße 9

Tagesordnung

1 Bekanntgaben

2 Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen

3 Bürgerfragestunde um 17:30 Uhr

4 Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des
Haushaltsplans der Stadt Weinheim für das Jahr 2020
025/20

5 Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz in Weinheim
016/20

6 Erneuerung des ersten Bauabschnittes der Steingrundstraße in Weinheim-
Rippenweier
021/20

7 Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2020 bis 2022
019/20

8 Errichtung einer Unterstellhalle in Holzständerbauweise für
Winterdienstfahrzeug in Weinheim-Oberflockenbach
018/20

Referat des Oberbürgermeisters
Tel. (06201) 82 330 o. 82 397
Fax (06201) 82 473
E-Mail: ratsdienste@weinheim.de

004/44 - I 01 - dbk/bho/vog
Datum: 14.02.2020



Der Sitzungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die nächstgelegenen
Haltestellen sind: "Hermannshof" (Buslinien 632/632A, 633, 634), "Hexenturm" (Buslinien 681,
682) und "OEG-Bahnhof" (RNV-Linie 5). Für die Rückfahrt bestehen auch Fahrtmöglichkeiten
mit dem Ruftaxi.
Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten finden Sie unter www.vrn.de

2

9 Grundhafte Erneuerung eines Teilbereiches der Stettiner Straße in
Weinheim
022/20

10 Wegweisende Beschilderung Überabreitung und Ergänzung der
wegweisenden Beschilderung zu den Gewerbegebieten der Stadt
Weinheim
023/20

11 Beschaffung und Lieferung eines Vorauslöschfahrzeuges für die
Feuerwehr Weinheim
020/20

12 Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen
Zuwendungen
024/20

13 Anfragen

gez.
Manuel Just
Oberbürgermeister
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Stadtkämmerei 025/20
Geschäftszeichen:
201-MS

Beteiligte Ämter:
Personal- und Organisationsamt
Datum:

05.02.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt
Weinheim für das Jahr 2020

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 81 GemO die als Anlage 2 dieser Vorlage
beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2020.

2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 85 GemO die Finanzplanung bis 2023.
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Akte 920/5
1 x Amt 11
1 x Amt 20

Bisherige Vorgänge:
Land- und Forstwirtschaftsausschuss am 17.10.2019
Personalausschuss am 21.11.2019
Friedhofsausschuss (schriftliche Information)
Gemeinderat am 04.12.2019  SD-Nr: 159/19
Kinder- und Jugendbeirat (schriftliche Information)
Hauptausschuss am 08.01.2020  SD-Nr: 164/19
Gemeinderat am 29.01.2020  SD-Nr: 010/20

Beratungsgegenstand:
Der Stellenplan 2020 wurde am 08.01.2020 vom Hauptausschuss in öffentlicher Sitzung
beraten. Soweit sich durch die im Gemeinderat am 29.01.2020 beschlossenen
Veränderungen des Stellenplans für 2020 finanzielle Auswirkungen ergeben, sind diese in
der Änderungsliste (Anlage 1) berücksichtigt. Die Stelle für das Tiefbauamt war im Entwurf
bereits im Stellenplan berücksichtigt. Bei der Hochrechnung, welche die Grundlage für die
Planung des Personalaufwands ist, war diese Stelle nicht enthalten. Dadurch ergibt sich bei
den Personalaufwendungen eine Erhöhung im Umfang von 1,0 Stellen. Der Stellenplan bleibt
in Bezug auf die Stelle des Tiefbauamts unverändert. Der Stellenplan in der das
Beratungsergebnis beinhaltenden Fassung ist dieser Sitzungsvorlage beigefügt (Anlage 3).
Der Stellenplan wird in den Haushaltsplan in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung
übernommen.
Die Vorberatung des Entwurfs des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte durch
den Hauptausschuss in öffentlicher Sitzung, ebenfalls am 08.01.2020. In der Sitzung des
Gemeinderats am 29.01.2020 wurde über die Anträge der im Gemeinderat vertretenen
Parteien diskutiert und abgestimmt, die aktualisierte Änderungsliste beschlossen sowie
Anfragen aus den Reihen des Gemeinderats beantwortet. Die sich daraus ergebenden
Änderungen sind in der Änderungsliste (Anlage 1) gesondert aufgelistet.

Zu den in den Vorberatungen dargelegten Veränderungen ergaben sich seitdem im
Ergebnishaushalt folgende Änderungen, die ebenfalls in der Änderungsliste (Anlage 1)
enthalten sind:
Durch die Umstellung der analogen auf digitale Telekommunikations- und
Datenverbindungen plant die Verwaltung den Telefonanbieter zu wechseln. Dadurch
reduzieren sich die laufenden Aufwendungen für Telekommunikation. Im Teilhaushalt 1,
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV ergibt sich dadurch eine Reduzierung der
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 7.500 Euro. Die Mittel für den investiven
Teil der Maßnahme sind im Finanzhaushalt im Teilhaushalt 1 berücksichtigt.
Der Ergebnishaushalt 2020 weist nach den vorgenannten Änderungen ein ordentliches
Ergebnis von -5.126.640 Euro aus (Entwurf: -7.056.347 Euro).
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Für Klimaschutzmaßnahmen besteht im Ergebnishaushalt ein zentraler Ansatz im
Teilhaushalt 7 Planung, Infrastruktur und Umwelt. Minderaufwendungen des
Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig
deckungsfähig erklärt. Die Buchung erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten, gleichzeitig
erfolgt die anteilige Umsetzung des Planansatzes.

Zu den in den Vorberatungen dargelegten Veränderungen ergaben sich seitdem im
Finanzhaushalt folgende Änderungen, die in der Änderungsliste (Anlage 1) enthalten sind:
Im Zusammenhang mit der weiteren Digitalisierung muss die Server-Umgebung der
Stadtverwaltung ausgebaut werden. Es werden weitere Server, zusätzlicher Speicherplatz
und Sicherungslösungen benötigt, die dem höheren Datenaufkommen, der hohen
Verfügbarkeit und der Sicherheit der Daten gerecht werden. Hier sind Erweiterungen und
Neuanschaffungen notwendig. Im Teilhaushalt 1 werden hierzu auf dem Investitionsauftrag
I11200010100  Anschaffung von Hard- und Software weitere 40.000 Euro eingeplant.
Im ersten Halbjahr steht der Umstieg der analogen Telekommunikations- und
Datenverbindungen auf eine digitale Technik an. Damit die Umstellung des
Hauptanschlusses der Stadt technisch realisierbar ist, muss die Hardware unserer

erforderlich. Diese werden im Teilhaushalt 1 auf dem Investitionsauftrag I11200110120
Telekommunikationsanlage eingeplant. Durch die Umstellung sowie den Wechsel des
Telefonanbieters reduzieren sich die laufenden Gebühren für den Hauptanschluss. Die
Einsparung ist im Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 1, Produktgruppe 11.20 Organisation und
EDV berücksichtigt.
Im Finanzhaushalt beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit nunmehr 20.981.534 Euro (Entwurf: 19.910.576 Euro). Der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2020 erhöht sich von ursprünglich
15.719.212 Euro auf 24.623.044 Euro (Anlage 1).
Die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 24.045.776 Euro (Entwurf:
24.904.525 Euro) kann durch die hohe angesammelte Liquidität aufgefangen werden. Im
Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz für Kreditaufnahmen vorgesehen. Zusätzlich zur
ordentlichen Tilgung von 1.603.000 Euro soll eine Sondertilgung in Höhe von 677.000 Euro
erfolgen. Im Haushaltsplanentwurf 2020 ging die Stadtkämmerei von einer voraussichtlichen
Liquidität zum 31.12.2019 von ca. 40,07 Mio. Euro aus. Aufgrund des vorläufigen
Rechnungsergebnisses rechnet die Stadtkämmerei mit einer deutlich höheren
voraussichtlichen Liquidität.
Im Finanzhaushalt zeigen sich zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Sitzungsvorlage
(04.02.2020) folgende Veränderungen (in Euro):
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres 2019 -22.357.569
Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses
des Ergebnishaushalts +12.544.044
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit -20.800.340
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(aktueller Stand laut Haushaltsrechnung)  -15.275.069   +5.525.271
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Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit -4.055.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(aktueller Stand laut Haushaltsrechnung)   -3.472.344     +582.656
Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres 2019 -3.705.598

Nach den bei Abfassung der Sitzungsvorlage aktuellen Buchungsdaten entwickeln sich die
Verschuldung und die Liquidität wie folgt:

Verschuldung (in Euro):

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:
Schuldenstand am 01.01.2019 37.392.443,76
 Darlehensaufnahmen 2019 0,00
 Ordentliche Tilgung 2019 ./. 1.601.324,46

Außerordentliche Tilgung 2019 ./. 1.871.019,58 3.472.344,04
Schuldenstand am 31.12.2019 33.920.099,72

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte am 01.01.2019 7.557.380,40
 Darlehensaufnahmen 2019 1.443.375,23
 Ordentliche Tilgung 2019 ./. 532.092,75

Außerordentliche Tilgung 2019 ./.               0,00      911.282.48
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte am 31.12.2019 8.468.662,88

Die Erschließung des Gewerbegebietes Bergstraße/Langmaasweg wird mit einem
Finanzierungsumfang von insgesamt knapp 7,9 Mio. Euro außerhalb des städtischen
Haushalts finanziert. Die Position Darlehensaufnahme 2019 bezieht sich auf die
Veränderung des Saldos auf dem für diese Maßnahme geführten Treuhandkonto. Der Stand
des Treuhandkontos belief sich Ende 2019 auf -1,765 Mio. Euro. Im Jahr 2020 wird nach
erneuter Kalkulation unseres Erschließungsträgers erwartet, dass sich der Stand des
Treuhandkontos voraussichtlich um weitere ca. 1,77 Mio. Euro verringern wird.

Gesamtverschuldung (ohne Eigenbetrieb) am 31.12.2019 42.388.762,60

Berechnung der voraussichtlichen Liquidität (in Euro):
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 44.901.464
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2014 (vorläufig) -5.085.705
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2015 (vorläufig) -4.961.316
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2016 (vorläufig) 95.220
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Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2017 (vorläufig)   5.722.517
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2018 (vorläufig)   16.750.760
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2019 (vorläufig)  -3.705.597
Voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2019 53.717.342
Da die Jahresabschlüsse im NKHR noch nicht erstellt sind und noch Buchungen in das
Haushaltsjahr 2019 erfolgen, können sich die vorstehend genannten Daten noch verändern.

Die Veränderungen im Mittelfristigen Finanzplan seit der Einbringung des
Haushaltsplanentwurfs 2020 sind in die Anlage 4 eingearbeitet.
Die gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans eingebrachten Änderungen des
Ergebnishaushaltes ergeben in Summe über den gesamten Finanzplanungszeitraum eine
Verringerung des Zahlungsmittelüberschusses in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro. Neben
umfangreichen Änderungen in den Teilhaushalten 1 bis 8 sind sie im Wesentlichen durch die
Anpassungen des Finanzausgleichs begründet. Die beschlossenen Änderungen der
Investitionsmaßnahmen ergeben eine weitere zusätzliche Reduzierung der
Finanzierungsmittel in Höhe von ca. 6,0 Mio. Euro. Hiervon entfallen auf die Sanierung der
Wohngebäude Mannheimer Straße 14-20 1,14 Mio. Euro und auf Maßnahmen am
Infrastrukturvermögen 0,93 Mio. Euro. Weitere große Positionen sind die Erhöhung des

insgesamt 2,97 Mio. Euro sowie der Zuschuss für den Neubau der Jugendherberge von 1,5
Mio. Euro.
Auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2019 sowie der in der Änderungsliste
aufgeführten Veränderungen ergibt sich für die Jahre 2020 bis 2023 ein
Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt rund 50,05 Mio. Euro (inkl. 18 Mio. Euro
Ermächtigungsüberträge). Dieser kann trotz der hohen Liquidität nur im Haushaltsjahr 2020
ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum müssen in den Jahren
2021 bis 2023 Kredite in Höhe von insgesamt 9 Mio. Euro (2021: 4 Mio. Euro, 2022: 3 Mio.
Euro, 2023: 2 Mio. Euro) zur Finanzierung der Vorhaben eingeplant werden.
Die Ermächtigungen für die bereits im Jahr 2019 bewirtschafteten, aber noch nicht
ausgezahlten Haushaltsansätze für Investitionsmaßnahmen 2019 gelten weiter und werden
ins Folgejahr übertragen. Für noch nicht in 2019 eingegangene Zuweisungen und Zuschüsse
für städtische Investitionsvorhaben wird analog verfahren. Insgesamt ergibt sich daraus ein
Mittelabfluss im Jahr 2020 von ca. 18 Mio. Euro. Allein für den Neubau des Schulzentrums
Weststadt beläuft sich dieser auf ca. 8,3 Mio. Euro. Im Gegenzug verbessert sich dadurch
die Liquidität zum Jahresende 2019. Die voraussichtliche Liquidität am Jahresende 2023
beträgt 2.808.118 Euro (Anlage 5).
Die mit dem langen Finanzplanungszeitraum verbundenen Prognoseunsicherheiten sind
angesichts der Vielzahl von wirtschaftlichen und politischen Risiken von besonderer
Bedeutung.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und die Zahlungsmittelüberschüsse der
Ergebnishaushalte zusammen reichen bereits heute nicht aus, um die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum auszugleichen. Eine Finanzierung von
zusätzlichen Bauinvestitionsmaßnahmen mit weiteren Krediten wäre die Folge.

Die sich seit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 ergebenen Änderungen sind
in der Anlage 1 aufgelistet. Diese Änderungen sind in der als Anlage 2 beigefügten
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Haushaltssatzung berücksichtigt. Sofern sich bei den Beratungen im Gemeinderat über die in
der Anlage 1 genannten Änderungen hinaus weitere Änderungen ergeben, müssten diese
noch in den nachfolgenden Beschlussantrag eingearbeitet werden.

Alternativen:
Keine

Finanzielle Auswirkung:
Siehe Beratungsgegenstand

Anlagen:
Nummer: Bezeichnung

1 Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2020
2 Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2020
3 Stellenplan 2020 der Stadt Weinheim
4 Veränderungen Haushaltsplanentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2020-2023
5 Entwicklung der Liquidität

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 81 GemO die als Anlage 2 dieser Vorlage
beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2020.

2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 85 GemO die Finanzplanung bis 2023.

gezeichnet

Manuel Just
Oberbürgermeister



An
la

ge
1

a)
Er

ge
bn

is
ha

us
ha

lt
-O

rd
en

tli
ch

e
Er

tr
äg

e

20
21

20
22

20
23

Er
tr

ag
sa

rt
bi

sh
er

+
/-

ne
u

+
/-

+
/-

+
/-

B
em

er
ku

ng
en

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

08
.0

1.
29

.0
1.

19
.0

2.

TH
H

2
-1

22
1

S
on

st
ig

e
or

de
nt

lic
he

E
rtr

äg
e

62
1.

00
0

30
.0

00
65

1.
00

0
30

.0
00

30
.0

00
30

.0
00

E
rh

öh
un

g
Ve

rk
eh

rs
or

dn
un

gs
w

id
rig

ke
ite

n,
G

R
29

.0
1.

20
20

x

TH
H

3
-2

11
00

1
Zu

w
ei

su
ng

en
u.

Zu
w

en
du

ng
en

,U
m

la
ge

n
28

0.
17

0
37

0
28

0.
54

0
37

0
37

0
37

0
V

er
än

de
ru

ng
S

ac
hk

os
te

nb
ei

tra
g

G
ru

nd
sc

hu
lfö

rd
er

kl
as

se
n

(+
37

0
E

ur
o)

x

TH
H

3
-2

11
00

1
E

nt
ge

lte
fü

rö
ffe

nt
lic

he
Le

is
tu

ng
en

od
er

E
in

ric
ht

un
ge

n
57

7.
00

0
48

.0
00

62
5.

00
0

48
.0

00
48

.0
00

48
.0

00
A

kt
ua

lis
ie

ru
ng

G
ru

nd
sc

hu
lb

et
re

uu
ng

x

TH
H

3
-2

11
00

1
S

on
st

ig
e

pr
iv

at
re

ch
tli

ch
e

Le
is

tu
ng

se
nt

ge
lte

35
6.

37
0

14
.0

00
37

0.
37

0
14

.0
00

14
.0

00
14

.0
00

A
kt

ua
lis

ie
ru

ng
G

ru
nd

sc
hu

lb
et

re
uu

ng
x

TH
H

3
-2

11
00

4
Zu

w
ei

su
ng

en
u.

Zu
w

en
du

ng
en

,U
m

la
ge

n
47

9.
24

0
-7

.3
40

47
1.

90
0

-7
.3

40
-7

.3
40

-7
.3

40
V

er
än

de
ru

ng
S

ac
hk

os
te

nb
ei

tra
g

Fr
ie

dr
ic

hs
ch

ul
e

(-1
6.

89
0

Eu
ro

)
x

V
er

än
de

ru
ng

S
ac

hk
os

te
nb

ei
tra

g
Fr

ie
dr

ic
hs

ch
ul

e
(+

9.
55

0
E

ur
o)

x

TH
H

3
-2

11
00

6
Zu

w
ei

su
ng

en
u.

Zu
w

en
du

ng
en

,U
m

la
ge

n
2.

28
3.

71
0

55
.9

20
2.

33
9.

63
0

55
.9

20
55

.9
20

55
.9

20
V

er
än

de
ru

ng
S

ac
hk

os
te

nb
ei

tra
g

(W
H

G
-1

8.
98

0
Eu

ro
,D

B
S

+6
70

E
ur

o)
x

V
er

än
de

ru
ng

S
ac

hk
os

te
nb

ei
tra

g
(W

H
G

+3
0.

63
0

Eu
ro

,D
B

S
+4

3.
60

0
E

ur
o)

x

TH
H

3
-2

12
0

Zu
w

ei
su

ng
en

u.
Zu

w
en

du
ng

en
,U

m
la

ge
n

21
7.

78
0

-1
9.

43
0

19
8.

35
0

-1
9.

43
0

-1
9.

43
0

-1
9.

43
0

V
er

än
de

ru
ng

S
ac

hk
os

te
nb

ei
tra

g
(-

25
.8

20
Eu

ro
)

x
V

er
än

de
ru

ng
S

ac
hk

os
te

nb
ei

tra
g

(+
6.

39
0

E
ur

o)
x

TH
H

5
-3

18
0

Zu
w

ei
su

ng
en

u.
Zu

w
en

du
ng

en
,U

m
la

ge
n

21
1.

20
0

64
.0

00
27

5.
20

0
V

er
lä

ng
er

un
g

de
s

In
te

gr
at

io
ns

la
st

en
au

sg
le

ic
hs

x

TH
H

7
-5

53
0

K
os

te
ne

rs
ta

ttu
ng

en
un

d
K

os
te

nu
m

la
ge

n
1.

10
0

23
.6

10
24

.7
10

23
.6

10
23

.6
10

23
.6

10
N

ac
ht

ra
g

La
nd

es
zu

w
ei

su
ng

Kr
ie

gs
gr

äb
er

pf
le

ge
x

TH
H

8
-5

75
0

S
on

st
ig

e
pr

iv
at

re
ch

tli
ch

e
Le

is
tu

ng
se

nt
ge

lte
18

5.
39

7
5.

00
0

19
0.

39
7

5.
00

0
5.

00
0

5.
00

0
Ä

nd
er

un
g

Be
nu

tz
un

gs
or

dn
un

g
S

ta
dt

ha
lle

(S
D

-N
r.

14
0/

19
)

x

TH
H

9
-6

11
0

S
te

ue
rn

un
d

äh
nl

ic
he

Ab
ga

be
n

86
.4

11
.0

00
87

.2
96

.0
00

V
er

än
de

ru
ng

en
im

K
om

m
un

al
en

Fi
na

nz
au

sg
le

ic
h

G
em

ei
nd

ea
nt

ei
la

n
de

rE
in

ko
m

m
en

st
eu

er
49

.0
00

49
.0

00
40

.0
00

57
.0

00
x

G
em

ei
nd

ea
nt

ei
la

n
de

rU
m

sa
tz

st
eu

er
84

1.
00

0
79

1.
00

0
-1

3.
00

0
-2

7.
00

0
x

Fa
m

ilie
nl

ei
st

un
gs

au
sg

le
ic

h
-5

.0
00

-4
.0

00
-8

.0
00

-1
8.

00
0

x

TH
H

9
-6

11
0

Zu
w

ei
su

ng
en

un
d

Zu
w

en
du

ng
en

,U
m

la
ge

n
15

.3
50

.0
00

15
.8

33
.0

00
V

er
än

de
ru

ng
en

im
K

om
m

un
al

en
Fi

na
nz

au
sg

le
ic

h
S

ch
lü

ss
el

zu
w

ei
su

ng
en

vo
m

La
nd

35
3.

00
0

-1
.7

18
.0

00
-1

32
.0

00
-1

02
.0

00
x

x
In

ve
st

iti
on

sp
au

sc
ha

le
13

0.
00

0
13

6.
00

0
13

0.
00

0
13

0.
00

0
x

Zu
w

ei
su

ng
en

an
G

ro
ße

Kr
ei

ss
ta

dt
0

0
0

0
x

10
6.

97
3.

96
7

1.
58

2.
13

0
10

8.
55

6.
09

7
-5

95
.8

70
16

7.
13

0
19

0.
13

0

O
rd

en
tli

ch
e

Er
tr

äg
e

13
2.

89
0.

11
9

1.
58

2.
13

0
13

4.
47

2.
24

9
13

7.
55

9.
73

7
13

8.
08

6.
24

9
14

0.
04

0.
24

9

G
R

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
H

au
sh

al
ts

pl
an

en
tw

ur
f2

02
0

20
20

Te
ilh

au
sh

al
t/

Pr
od

uk
tg

ru
pp

e
H

A
G

R

Ve
rä

nd
er

un
ge

n-
Er

gH
H+

Fi
nH

H
_2

02
0.

xl
sx

Er
trä

ge
Se

ite
1

vo
n

7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



a)
Er

ge
bn

is
ha

us
ha

lt
-O

rd
en

tli
ch

e
Au

fw
en

du
ng

en

20
21

20
22

20
23

Au
fw

an
ds

ar
t

bi
sh

er
+

/-
ne

u
+

/-
+

/-
+

/-
B

em
er

ku
ng

en
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
08

.0
1.

29
.0

1.
19

.0
2.

TH
H

1
-1

12
0

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

1.
28

2.
77

0
5.

00
0

1.
28

7.
77

0
O

rg
an

is
at

io
ns

m
an

ag
em

en
t,

fa
ch

lic
he

Fo
rtb

ild
un

g
ei

ne
s

ne
ue

n
M

ita
rb

ei
te

rs
x

TH
H

1
-1

12
0

So
ns

tig
e

or
de

nt
lic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

17
5.

15
0

-5
.0

00
17

0.
15

0
-7

.5
00

-7
.5

00
-7

.5
00

O
rg

an
is

at
io

ns
m

an
ag

em
en

t,
Ü

be
rn

ac
ht

un
gs

-u
nd

Fa
hr

tk
os

te
n

(+
2.

50
0

E
ur

o)
x

IT
,E

in
sp

ar
un

g
du

rc
h

An
bi

et
er

w
ec

hs
el

au
fg

ru
nd

U
m

st
el

lu
ng

au
fd

ig
ita

le
n

A
ns

ch
lu

ss
(-7

.5
00

E
ur

o)
x

TH
H

1
-1

12
2

Tr
an

sf
er

au
fw

en
du

ng
en

15
.0

00
3.

20
0

18
.2

00
3.

20
0

3.
20

0
3.

20
0

Er
hö

hu
ng

de
rG

PA
-U

m
la

ge
x

TH
H

1
-1

12
2

So
ns

tig
e

or
de

nt
lic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

73
.2

00
45

.0
00

11
8.

20
0

G
PA

-Ü
be

rö
rtl

ic
he

Pr
üf

un
g

Ba
ua

us
ga

be
n

x

TH
H

1
-1

12
4

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

4.
48

9.
09

5
35

1.
00

0
4.

84
0.

09
5

Sc
hl

os
s

S
an

ie
ru

ng
G

eb
äu

de
A

-t
ei

lw
.d

ur
ch

Au
ftr

äg
e

ge
bu

nd
en

e
M

itt
el

bz
w

.n
eu

ve
rp

la
nt

au
s

20
19

x

TH
H

1
-1

12
6

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

11
2.

22
0

15
.0

00
12

7.
22

0
15

.0
00

15
.0

00
15

.0
00

Er
hö

hu
ng

A
ns

at
z

fü
re

xt
er

ne
n

S
er

vi
ce

de
rT

el
ef

on
ze

nt
ra

le
,z

us
ät

zl
.O

nl
in

e-
Te

rm
in

ve
re

in
ba

ru
ng

,v
er

lä
ng

er
te

Sp
re

ch
ze

ite
n

x

TH
H

3
-2

11
00

1
Au

fw
en

du
ng

en
fü

rS
ac

h-
un

d
D

ie
ns

tle
is

tu
ng

en
2.

82
1.

71
0

-1
5.

53
8

2.
80

6.
17

2
16

.6
40

16
.6

40
16

.6
40

An
pa

ss
un

g
Sa

ch
ko

st
en

be
itr

ag
sb

ez
og

en
es

Sc
hu

lb
ud

ge
t(

+1
.5

40
E

ur
o)

x
N

eu
ve

rp
la

nu
ng

Fa
hr

rä
de

rV
er

ke
hr

sa
us

bi
ld

un
g

au
s

20
19

(+
15

.0
00

Eu
ro

)
x

Ak
tu

al
is

ie
ru

ng
G

ru
nd

sc
hu

lb
et

re
uu

ng
(+

15
.0

00
Eu

ro
)

x
An

pa
ss

un
g

Sa
ch

ko
st

en
be

itr
ag

sb
ez

og
en

es
Bu

dg
et

G
ru

nd
sc

hu
lfö

rd
er

kl
as

se
n

(+
10

0
Eu

ro
)

x
Ve

rb
le

ib
en

de
rE

ig
en

an
te

il
(2

0
%

)n
ac

h
er

fo
lg

te
rA

us
sc

hü
ttu

ng
de

rD
ig

ita
lis

ie
ru

ng
sp

au
sc

ha
le

(§
17

a
FA

G
)(

-
47

.1
78

E
ur

o)
x

TH
H

3
-2

11
00

4
Au

fw
en

du
ng

en
fü

rS
ac

h-
un

d
D

ie
ns

tle
is

tu
ng

en
34

0.
71

5
-1

6.
78

7
32

3.
92

8
-4

.4
30

-4
.4

30
-4

.4
30

An
pa

ss
un

g
Sa

ch
ko

st
en

be
itr

ag
sb

ez
og

en
es

Sc
hu

lb
ud

ge
t(

-4
.4

30
Eu

ro
)

x
Ve

rb
le

ib
en

de
rE

ig
en

an
te

il
(2

0
%

)n
ac

h
er

fo
lg

te
rA

us
sc

hü
ttu

ng
de

rD
ig

ita
lis

ie
ru

ng
sp

au
sc

ha
le

(§
17

a
FA

G
)(

-
12

.3
57

E
ur

o)
x

TH
H

3
-2

11
00

6
Au

fw
en

du
ng

en
fü

rS
ac

h-
un

d
D

ie
ns

tle
is

tu
ng

en
2.

23
3.

78
0

-7
3.

40
2

2.
16

0.
37

8
-7

.5
40

-7
.5

40
-7

.5
40

An
pa

ss
un

g
Sa

ch
ko

st
en

be
itr

ag
sb

ez
og

en
es

Bu
dg

et
G

ym
na

si
en

(-4
.9

90
Eu

ro
)

x
An

pa
ss

un
g

Sa
ch

ko
st

en
be

itr
ag

sb
ez

og
en

es
Bu

dg
et

S
ch

ul
ve

rb
un

d
(-

2.
55

0
E

ur
o)

x
Ve

rb
le

ib
en

de
rE

ig
en

an
te

il
(2

0
%

)n
ac

h
er

fo
lg

te
rA

us
sc

hü
ttu

ng
de

rD
ig

ita
lis

ie
ru

ng
sp

au
sc

ha
le

(§
17

a
FA

G
)(

-
65

.8
62

E
ur

o)
x

TH
H

3
-2

12
0

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

15
2.

79
0

-1
.2

75
15

1.
51

5
1.

35
0

1.
35

0
1.

35
0

An
pa

ss
un

g
Sa

ch
ko

st
en

be
itr

ag
sb

ez
og

en
es

Sc
hu

lb
ud

ge
t(

+1
.3

50
E

ur
o)

x
Ve

rb
le

ib
en

de
rE

ig
en

an
te

il
(2

0
%

)n
ac

h
er

fo
lg

te
rA

us
sc

hü
ttu

ng
de

rD
ig

ita
lis

ie
ru

ng
sp

au
sc

ha
le

(§
17

a
FA

G
)(

-
2.

62
5

Eu
ro

)
x

TH
H

3
-2

15
0

Tr
an

sf
er

au
fw

en
du

ng
en

74
6.

92
0

66
.0

70
81

2.
99

0
66

.0
70

66
.0

70
66

.0
70

St
ei

ge
ru

ng
de

rF
ör

de
ru

ng
S

ch
ul

en
an

de
re

rT
rä

ge
r(

H
em

sb
ac

h)
um

10
%

un
d

N
eu

ka
lk

ul
at

io
n

x

TH
H

4
-2

63
0

Tr
an

sf
er

au
fw

en
du

ng
en

42
2.

38
0

8.
95

0
43

1.
33

0
8.

95
0

8.
95

0
8.

95
0

D
ef

iz
ita

us
gl

ei
ch

M
us

ik
sc

hu
le

au
s

Ta
rif

er
hö

hu
ng

20
18

(s
.a

.S
D

-N
r.

11
6/

19
)

x

TH
H

4
-2

81
0

So
ns

tig
e

or
de

nt
lic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

17
.1

00
10

.0
00

27
.1

00
10

.0
00

10
.0

00
10

.0
00

W
ei

hn
ac

ht
sb

el
eu

ch
tu

ng
O

rts
te

ile
(K

or
re

kt
ur

Zu
or

dn
un

g
s.

TH
H

8
-5

75
0)

x

TH
H

5
-3

62
0

So
ns

tig
e

or
de

nt
lic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

8.
14

0
50

0
8.

64
0

50
0

50
0

50
0

Ju
ge

nd
ge

m
ei

nd
er

at
,G

R
29

.0
1.

20
20

x

TH
H

5
-3

65
00

10
1

Tr
an

sf
er

au
fw

en
du

ng
en

11
.9

16
.7

00
-3

.4
75

11
.9

13
.2

25
-3

.4
75

-3
.4

75
-3

.4
75

U
m

ba
uk

os
te

n
fü

rz
us

ät
zl.

G
ru

pp
e

Ki
ta

"S
on

ne
"i

m
Fi

nH
H

,A
uf

tra
g

I3
65

00
14

02
10

(-5
0.

00
0

E
ur

o,
SD

-N
r.

14
5/

19
)

x

Er
hö

hu
ng

B
et

rie
bs

ko
st

en
zu

sc
hu

ss
be

tri
eb

sn
ah

e
Ki

ta
Fr

eu
de

nb
er

g
(+

46
.5

25
E

ur
o,

SD
-N

r.
14

4/
19

)
x

TH
H

6
-4

24
0

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

1.
01

9.
12

1
-2

75
.0

00
74

4.
12

1
R

ed
uz

ie
ru

ng
U

m
fa

ng
S

an
ie

ru
ng

Sa
ni

tä
ra

nl
ag

en
W

ai
ds

ee
,G

R
29

.0
1.

20
20

x

TH
H

6
-4

24
0

So
ns

tig
e

or
de

nt
lic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

1.
76

0
50

0
2.

26
0

Ei
nt

rit
ts

ka
rte

n
H

al
le

nb
ad

H
oh

en
sa

ch
se

n
x

TH
H

7
-5

11
0

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

39
4.

00
0

-2
5.

00
0

36
9.

00
0

Ab
le

hn
un

g
A

rc
hi

te
kt

en
w

et
tb

ew
er

b
A

m
ts

ha
us

pl
at

z
(S

D
-N

r.
16

0/
19

)
x

G
R

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
H

au
sh

al
ts

pl
an

en
tw

ur
f2

02
0

20
20

Te
ilh

au
sh

al
t/

Pr
od

uk
tg

ru
pp

e
H

A
G

R

V
er

än
de

ru
ng

en
-E

rg
H

H
+F

in
H

H
_2

02
0.

xl
sx

A
uf

w
en

du
ng

en
S

ei
te

2
vo

n
7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



20
21

20
22

20
23

Au
fw

an
ds

ar
t

bi
sh

er
+

/-
ne

u
+

/-
+

/-
+

/-
B

em
er

ku
ng

en
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
08

.0
1.

29
.0

1.
19

.0
2.

G
R

20
20

Te
ilh

au
sh

al
t/

Pr
od

uk
tg

ru
pp

e
H

A
G

R

TH
H

7
-5

41
0-

54
40

Pe
rs

on
al

au
fw

en
du

ng
en

91
0.

62
5

74
.5

87
98

5.
21

2
75

.3
32

76
.0

86
76

.8
47

Ti
ef

ba
ua

m
t0

,5
S

te
lle

zu
sä

tz
lic

h
(s

.T
ex

ta
uf

Se
ite

2
de

rV
or

la
ge

),
G

R
29

.0
1.

20
20

x

TH
H

7
-5

47
0

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

13
7.

11
0

30
.0

00
16

7.
11

0
En

tw
ic

kl
un

g
W

er
be

ko
nz

ep
tf

ür
st

äd
t.

B
us

lin
ie

na
ng

eb
ot

(K
om

m
is

si
on

K
lim

as
ch

ut
z

vo
m

10
.1

2.
20

19
)

x

TH
H

7
-5

47
0

Tr
an

sf
er

au
fw

en
du

ng
en

3.
16

5.
00

0
5.

00
0

3.
17

0.
00

0
5.

50
0

6.
50

0
7.

00
0

Fo
rtf

üh
ru

ng
Fa

hr
ra

dv
er

m
ie

ts
ys

te
m

V
R

N
ne

xt
bi

ke
(S

D
-N

r.
13

9/
19

)
x

TH
H

7
-5

61
0

Pe
rs

on
al

au
fw

en
du

ng
en

13
4.

87
4

37
.2

94
17

2.
16

8
37

.6
66

38
.0

43
38

.4
24

Kl
im

as
ch

ut
z

0,
5

St
el

le
zu

sä
tz

lic
h,

G
R

29
.0

1.
20

20
x

TH
H

7
-5

61
0

Au
fw

en
du

ng
en

fü
rS

ac
h-

un
d

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

42
.3

20
22

6.
80

0
26

9.
12

0
R

ed
uz

ie
ru

ng
de

s
An

sa
tz

es
fü

rK
lim

as
ch

ut
z

bi
s

zu
rE

nt
sc

he
id

un
g

üb
er

So
fo

rtm
aß

ah
m

en
(-2

3.
20

0
Eu

ro
SD

-
N

r.
13

1/
19

)
x

Kl
im

as
ch

ut
z

(+
25

0.
00

0
E

ur
o,

G
R

29
.0

1.
20

20
)

x

TH
H

8
-5

75
0

So
ns

tig
e

or
de

nt
lic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

82
.6

90
-1

0.
00

0
72

.6
90

-1
0.

00
0

-1
0.

00
0

-1
0.

00
0

W
ei

hn
ac

ht
sb

el
eu

ch
tu

ng
O

rts
te

ile
(K

or
re

kt
ur

Zu
or

dn
un

g
s.

TH
H

4
-2

81
0)

x

TH
H

9
-6

11
0

Tr
an

sf
er

au
fw

en
du

ng
en

44
.3

32
.0

00
43

.5
31

.0
00

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
im

Ko
m

m
un

al
en

Fi
na

nz
au

sg
le

ic
h

G
ew

er
be

st
eu

er
um

la
ge

0
0

0
0

x
Fi

na
nz

au
sg

le
ic

hs
um

la
ge

0
82

4.
00

0
29

5.
00

0
-2

42
.0

00
x

x
Kr

ei
su

m
la

ge
-8

01
.0

00
83

2.
00

0
30

2.
00

0
-2

94
.0

00
x

x

TH
H

9
-6

12
0

Zi
ns

en
un

d
äh

nl
ic

he
A

uf
w

en
du

ng
en

40
.0

00
11

7.
50

0
18

0.
00

0
Kr

ed
ita

uf
na

hm
en

20
21

-2
02

3
x

75
.0

27
.1

70
-3

47
.5

77
74

.6
79

.5
93

1.
90

3.
26

4
92

3.
89

4
-1

44
.9

65

O
rd

en
tli

ch
e

Au
fw

en
du

ng
en

13
9.

94
6.

46
6

-3
47

.5
77

13
9.

59
8.

88
9

13
9.

80
6.

21
5

14
0.

99
3.

46
1

14
2.

64
1.

09
5

V
er

än
de

ru
ng

en
-E

rg
H

H
+F

in
H

H
_2

02
0.

xl
sx

A
uf

w
en

du
ng

en
S

ei
te

3
vo

n
7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



b)
Fi

na
nz

ha
us

ha
lt

-E
in

za
hl

un
ge

n
au

s
In

ve
st

iti
on

st
ät

ig
ke

it
un

d
au

s
Fi

na
nz

ie
ru

ng
st

ät
ig

ke
it

B
ez

ei
ch

nu
ng

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

B
em

er
ku

ng
en

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

bi
sh

er
ne

u
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
08

.0
1.

29
.0

1.
19

.0
2.

I1
13

30
07

01
00

Ve
rä

uß
er

un
g

G
ru

nd
st

üc
ke

0
30

5.
30

0
30

5.
30

0
Ve

rk
au

fG
ru

nd
st

üc
k

au
s

A
us

üb
un

g
R

üc
kk

au
fs

re
ch

t(
s.

au
ch

Au
sz

ah
lu

ng
en

)

x

I5
47

00
00

51
10

Zu
sc

hu
ss

N
eu

ba
u

ba
rri

er
ef

re
ie

H
al

te
st

el
le

n

90
.0

00
5.

00
0

95
.0

00
Er

hö
hu

ng
au

fg
ru

nd
K

os
te

ns
te

ig
er

un
g

be
iI

54
70

00
02

11
0

x

0
30

5.
30

0
30

5.
30

0
0

0
90

.0
00

5.
00

0
95

.0
00

0
0

0
0

0
0

Ei
nz

ah
lu

ng
en

au
s

In
ve

st
iti

on
st

ät
ig

ke
it

4.
48

5.
79

9
30

5.
30

0
4.

79
1.

09
9

0
0

13
.3

08
.8

40
5.

00
0

13
.3

13
.8

40
5.

71
1.

00
0

0
5.

71
1.

00
0

2.
46

3.
50

0
0

2.
46

3.
50

0

Ei
nz

ah
lu

ng
en

au
s

de
rA

uf
na

hm
e

vo
n

Kr
ed

ite
n

fü
rI

nv
es

tit
io

ne
n

0
4.

00
0.

00
0

4.
00

0.
00

0
0

3.
00

0.
00

0
3.

00
0.

00
0

0
2.

00
0.

00
0

2.
00

0.
00

0
x

0
0

0
0

0
0

4.
00

0.
00

0
4.

00
0.

00
0

0
3.

00
0.

00
0

3.
00

0.
00

0
0

2.
00

0.
00

0
2.

00
0.

00
0

Ei
nz

ah
lu

ng
en

au
s

Fi
na

nz
ie

ru
ng

st
ät

ig
ke

it
0

0
0

0
0

0
4.

00
0.

00
0

4.
00

0.
00

0
0

3.
00

0.
00

0
3.

00
0.

00
0

0
2.

00
0.

00
0

2.
00

0.
00

0

H
A

G
R

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
H

au
sh

al
ts

pl
an

en
tw

ur
f2

02
0

20
20

VE
20

20
20

21
20

22
20

23
G

R

V
er

än
de

ru
ng

en
-E

rg
H

H
+F

in
H

H
_2

02
0.

xl
sx

E
in

za
hl

un
ge

n
S

ei
te

4
vo

n
7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



b)
Fi

na
nz

ha
us

ha
lt

-A
us

za
hl

un
ge

n
au

s
In

ve
st

iti
on

st
ät

ig
ke

it
un

d
au

s
Fi

na
nz

ie
ru

ng
st

ät
ig

ke
it

B
ez

ei
ch

nu
ng

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

B
em

er
ku

ng
en

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

bi
sh

er
ne

u
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
08

.0
1.

29
.0

1.
19

.0
2.

I1
12

00
01

01
00

A
ns

ch
af

fu
ng

vo
n

H
ar

d-
un

d
S

of
tw

ar
e;

D
ig

ita
lis

ie
ru

ng

31
3.

00
0

40
.0

00
35

3.
00

0
E

rw
ei

te
ru

ng
S

er
ve

r
x

I1
12

00
11

01
20

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
ns

an
la

ge
0

20
.0

00
20

.0
00

H
ar

dw
ar

e
fü

rU
m

st
el

lu
ng

au
fd

ig
ita

le
n

A
ns

ch
lu

ss
x

I1
12

40
10

12
11

B
ar

rie
re

fre
ih

ei
tS

ch
lo

ss
10

0.
00

0
22

5.
00

0
32

5.
00

0
A

kt
ue

lle
ab

ge
st

im
m

te
P

la
nu

ng
sv

ar
ia

nt
e

fü
rE

in
ba

u
A

uf
zu

gs
an

la
ge

G
eb

äu
de

D
x

I1
12

40
10

12
30

A
lte

s
R

at
ha

us
,E

in
ba

u
Tr

ep
pe

nl
ift

25
.0

00
-2

5.
00

0
0

K
or

re
kt

ur
,P

la
nu

ng
au

fI
11

24
01

01
24

0
(s

.u
.)

x

I1
12

40
10

12
40

M
eh

rg
en

er
at

io
ne

nh
au

s,
S

an
ie

ru
ng

Te
rra

ss
e

am
C

af
é

0
25

.0
00

25
.0

00
K

or
re

kt
ur

vo
n

I1
12

40
10

12
30

(s
.o

.)
x

I1
12

40
10

12
60

S
an

ie
ru

ng
M

an
nh

ei
m

er
S

tra
ße

14
-2

0
91

8.
50

0
22

7.
95

8
1.

14
6.

45
8

0
4.

60
3.

83
2

1.
84

6.
00

0
45

5.
91

6
2.

30
1.

91
6

1.
84

6.
00

0
45

5.
91

6
2.

30
1.

91
6

G
R

29
.0

1.
20

20
,S

D
-N

r.
00

2/
20

x

I1
12

50
20

11
00

U
nt

er
st

el
lh

al
le

fü
rW

in
te

rd
ie

ns
t-

fa
hr

ze
ug

(O
be

rfl
oc

ke
nb

.)

0
35

.0
00

35
.0

00
K

os
te

ne
rh

öh
un

g
x

I1
13

30
01

01
00

E
rw

er
b

G
ru

nd
st

üc
ke

0
30

5.
30

0
30

5.
30

0
A

us
üb

un
g

R
üc

kk
au

fs
re

ch
t(

s.
au

ch
E

in
za

hl
un

ge
n)

x

I2
11

00
01

02
00

P
ho

to
vo

lta
ik

an
la

ge
S

ch
ul

ze
nt

ru
m

W
es

ts
t.

0
15

0.
00

0
15

0.
00

0
P

la
nu

ng
un

d
vo

rb
er

ei
te

nd
e

M
aß

na
hm

en
x

I3
62

00
14

01
00

Zu
sc

hu
ss

N
eu

ba
u

Ju
ge

nd
he

rb
er

ge
W

ei
nh

ei
m

0
1.

50
0.

00
0

0
1.

50
0.

00
0

1.
50

0.
00

0
x

I3
65

00
10

11
40

N
eu

ba
u

K
in

de
rg

ar
te

n
A

llm
en

dä
ck

er
0

30
0.

00
0

30
0.

00
0

N
eu

ve
rp

la
nu

ng
20

20
x

I3
65

00
10

11
50

N
eu

ba
u

K
in

de
rg

ar
te

n
W

ai
d

30
0.

00
0

-3
00

.0
00

0
V

or
ge

se
he

n
fü

r2
02

4,
S

D
-N

r.
14

8/
19

x

I3
65

00
14

01
80

Zu
sc

hu
ss

an
E

va
ng

el
is

ch
e

K
irc

he
ng

em
ei

nd
e

f.
N

eu
ba

u
K

ig
a

"A
m

M
ar

ku
st

ur
m

"

56
0.

00
0

10
.0

00
57

0.
00

0
0

2.
40

0.
00

0
56

0.
00

0
24

0.
00

0
80

0.
00

0
0

80
0.

00
0

80
0.

00
0

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
A

kt
ue

lle
K

os
te

nb
er

ec
hn

un
g

S
D

-N
r.

14
8/

19
x

I4
24

00
11

01
00

E
rw

er
b

be
w

eg
l.

A
nl

ag
ev

er
m

ög
en

W
ai

ds
ee

0
26

.0
00

26
.0

00
E

rs
at

z
fü

rd
ef

ek
te

s
E

in
sa

tz
fa

hr
ze

ug
x

I5
41

00
10

21
91

E
rs

at
zn

eu
ba

u
B

et
en

ta
lp

la
tz

/B
ur

gg
as

se

40
0.

00
0

-2
00

.0
00

20
0.

00
0

70
0.

00
0

90
0.

00
0

70
0.

00
0

20
0.

00
0

90
0.

00
0

te
ilw

.V
er

sc
hi

eb
un

g
na

ch
20

21
in

A
bh

än
gi

gk
ei

td
er

vo
ra

us
ge

he
nd

en
K

an
al

ar
be

ite
n

x

G
R

20
20

G
R

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
H

au
sh

al
ts

pl
an

en
tw

ur
f2

02
0

VE
20

20
20

21
20

22
20

23
H

A

V
er

än
de

ru
ng

en
-E

rg
H

H
+F

in
H

H
_2

02
0.

xl
sx

A
us

za
hl

un
ge

n
S

ei
te

5
vo

n
7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



B
ez

ei
ch

nu
ng

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

B
em

er
ku

ng
en

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

bi
sh

er
ne

u
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
08

.0
1.

29
.0

1.
19

.0
2.

G
R

20
20

G
R

VE
20

20
20

21
20

22
20

23
H

A

I5
41

00
10

22
06

E
rn

eu
er

un
g

LS
A

P
os

tk
no

te
n

10
0.

00
0

80
.0

00
18

0.
00

0
Le

is
tu

ng
s-

un
d

K
os

te
ne

rh
öh

un
ge

n
x

I5
41

00
10

22
07

U
m

ba
u

P
os

tk
no

te
n

50
.0

00
47

0.
00

0
52

0.
00

0
Le

is
tu

ng
s-

un
d

K
os

te
ne

rh
öh

un
ge

n
x

I5
41

00
10

22
13

G
eh

-u
nd

R
ad

w
eg

D
af

fin
er

W
eg

20
.0

00
-2

0.
00

0
0

15
0.

00
0

0
15

0.
00

0
-1

30
.0

00
20

.0
00

0
15

0.
00

0
15

0.
00

0
V

er
sc

hi
eb

un
g

B
eg

in
n

vo
n

20
20

au
f2

02
1

x

I5
41

00
10

22
15

N
eu

ba
u

Zu
fa

hr
tS

ch
ul

ze
nt

ru
m

W
es

ts
ta

dt
un

d
S

ta
di

on

10
0.

00
0

20
.0

00
12

0.
00

0
40

0.
00

0
65

0.
00

0
40

0.
00

0
25

0.
00

0
65

0.
00

0
B

is
he

rig
er

A
ns

at
z

nu
rf

ür
B

A
1,

E
rw

ei
te

ru
ng

A
ns

at
z

um
B

A
2

(S
ta

di
on

to
r,

S
tra

ße
na

rb
ei

te
n

un
d

di
ve

rs
e

Zu
fa

hr
te

n)

x

I5
41

00
10

22
16

R
ot

e
Tu

rm
st

ra
ße

,
S

ch
lo

ss
ga

rte
ns

tra
ße

50
.0

00
-5

0.
00

0
0

20
0.

00
0

0
20

0.
00

0
-1

50
.0

00
50

.0
00

20
0.

00
0

0
20

0.
00

0
0

20
0.

00
0

20
0.

00
0

V
er

sc
hi

eb
un

g
B

eg
in

n
vo

n
20

20
au

f2
02

1
x

I5
42

00
20

21
10

G
ro

ßs
ac

hs
en

er
S

tra
ße

50
0.

00
0

-3
00

.0
00

20
0.

00
0

2.
00

0.
00

0
2.

30
0.

00
0

1.
50

0.
00

0
20

0.
00

0
1.

70
0.

00
0

50
0.

00
0

10
0.

00
0

60
0.

00
0

te
ilw

.V
er

sc
hi

eb
un

g
na

ch
20

21
in

A
bh

än
gi

gk
ei

td
er

vo
ra

us
ge

he
nd

en
K

an
al

ar
be

ite
n

x

I5
43

00
10

21
30

M
an

nh
ei

m
er

S
tra

ße
10

0.
00

0
25

0.
00

0
35

0.
00

0
Le

is
tu

ng
s-

un
d

K
os

te
ne

rh
öh

un
ge

n
x

I5
43

00
40

21
11

O
rts

du
rc

hf
ah

rt
R

itt
en

w
ei

er
12

0.
00

0
-1

00
.0

00
20

.0
00

0
10

0.
00

0
0

10
0.

00
0

10
0.

00
0

V
er

sc
hi

eb
un

g
in

A
bh

än
gi

gk
ei

tv
on

ba
rr

ie
re

fre
ie

m
A

us
ba

u
B

us
ha

lte
st

el
le

n
un

d
un

zu
re

ic
he

nd
er

P
er

so
na

lk
ap

az
itä

t

x

I5
46

00
10

21
00

Lu
is

en
pa

rk
pl

at
z

30
.0

00
-3

0.
00

0
0

17
0.

00
0

0
17

0.
00

0
-1

70
.0

00
0

H
A

,0
8.

01
.2

02
0

x

I5
47

00
00

21
10

N
eu

ba
u

ba
rr

ie
re

fre
ie

H
al

te
st

el
le

n
23

0.
00

0
55

.0
00

28
5.

00
0

K
os

te
ns

te
ig

er
un

g
fü

rp
rä

fe
rie

rte
V

ar
ia

nt
e

de
rH

al
te

st
el

le
"R

its
ch

w
ei

er
"(

+3
0.

00
0

E
ur

o)
;e

be
nf

al
ls

E
rh

öh
un

g
Zu

sc
hu

ss
I5

47
00

00
51

10
(+

5.
00

0
E

ur
o)

,
B

eg
rü

nu
ng

D
ac

hf
lä

ch
en

(+
25

.0
00

E
ur

o,
G

R
29

.0
1.

20
20

)

x
x

I5
51

00
01

01
20

A
us

st
at

tu
ng

G
rü

n-
un

d
P

ar
ka

nl
ag

en
0

7.
00

0
7.

00
0

R
its

ch
w

ei
er

:E
rs

at
z

B
än

ke
,T

is
ch

-B
an

k-
K

om
bi

na
tio

n
am

D
or

fte
ic

h
x

I5
75

00
11

01
00

E
rw

er
b

v.
be

w
eg

l.
S

ac
he

n
S

ta
dt

ha
lle

19
3.

00
0

-1
60

.0
00

33
.0

00
D

ar
st

el
lu

ng
de

rM
aß

na
hm

e
"E

in
ba

u
A

uß
en

be
sc

ha
ttu

ng
"a

uf
se

pa
ra

te
m

I-
A

uf
tra

g
I5

75
00

10
11

40
(s

.u
.)

x

I5
75

00
10

11
40

A
uß

en
be

sc
ha

ttu
ng

S
ta

dt
ha

lle
0

0
0

0
16

0.
00

0
16

0.
00

0
S

ep
ar

ie
rt

au
s

I5
75

00
11

01
00

(s
.o

.)
un

d
na

ch
20

21
ve

rs
ch

ob
en

,G
R

29
.0

1.
20

20
x

x

I5
75

00
10

11
50

E
in

ba
u

P
er

so
ne

na
uf

zu
g

S
ta

dt
ha

lle
0

15
.0

00
15

.0
00

0
70

.0
00

0
70

.0
00

70
.0

00
E

rs
at

z
fü

rv
er

al
te

te
A

nl
ag

e,
S

ic
he

rh
ei

ts
pr

üf
un

g
vo

ra
us

si
ch

tli
ch

m
it

er
he

bl
ic

he
n

M
än

ge
ln

.

x

3.
80

9.
50

0
1.

37
6.

25
8

5.
18

5.
75

8
3.

62
0.

00
0

12
.5

23
.8

32
5.

52
6.

00
0

1.
22

5.
91

6
6.

75
1.

91
6

2.
84

6.
00

0
1.

20
5.

91
6

4.
05

1.
91

6
0

2.
50

0.
00

0
2.

50
0.

00
0

Au
sz

ah
lu

ng
en

au
s

In
ve

st
iti

on
st

ät
ig

ke
it

24
.3

96
.3

75
1.

37
6.

25
8

25
.7

72
.6

33
15

.7
19

.2
12

24
.6

23
.0

44
23

.4
27

.9
62

1.
22

5.
91

6
24

.6
53

.8
78

8.
07

8.
75

0
1.

20
5.

91
6

9.
28

4.
66

6
2.

56
3.

75
0

2.
50

0.
00

0
5.

06
3.

75
0

V
er

än
de

ru
ng

en
-E

rg
H

H
+F

in
H

H
_2

02
0.

xl
sx

A
us

za
hl

un
ge

n
S

ei
te

6
vo

n
7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



B
ez

ei
ch

nu
ng

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

bi
sh

er
+

/-
ne

u
bi

sh
er

+
/-

ne
u

B
em

er
ku

ng
en

Eu
ro

Eu
ro

Eu
ro

bi
sh

er
ne

u
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
Eu

ro
08

.0
1.

29
.0

1.
19

.0
2.

G
R

20
20

G
R

VE
20

20
20

21
20

22
20

23
H

A

A
us

za
hl

un
ge

n
fü

rd
ie

Ti
lg

un
g

vo
n

K
re

di
te

n
fü

rI
nv

es
tit

io
ne

n
2.

21
5.

00
0

14
0.

00
0

2.
35

5.
00

0
2.

25
0.

00
0

24
0.

00
0

2.
49

0.
00

0
x

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
21

5.
00

0
14

0.
00

0
2.

35
5.

00
0

2.
25

0.
00

0
24

0.
00

0
2.

49
0.

00
0

Au
sz

ah
lu

ng
en

au
s

Fi
na

nz
ie

ru
ng

st
ät

ig
ke

it
2.

83
0.

00
0

0
2.

83
0.

00
0

0
0

2.
18

0.
00

0
0

2.
18

0.
00

0
2.

21
5.

00
0

14
0.

00
0

2.
35

5.
00

0
2.

25
0.

00
0

24
0.

00
0

2.
49

0.
00

0

V
er

än
de

ru
ng

en
-E

rg
H

H
+F

in
H

H
_2

02
0.

xl
sx

A
us

za
hl

un
ge

n
S

ei
te

7
vo

n
7

A
nl

ag
e

1
zu

D
ru

ck
sa

ch
e-

N
r.

02
5/

20



Anlage 2

(in Euro)

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 134.472.249
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 139.598.889

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -5.126.640
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von -5.126.640

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 132.822.809
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 133.057.051

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  von -234.242
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.791.099

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.772.633
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus

Investitionstätigkeit von -20.981.534
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von -21.215.776
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.830.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit von -2.830.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts von -24.045.776

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2020
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 025/20



0

24.623.044

18.000.000

400 v. H.

450 v. H.

380 v. H.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf:

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
        (Grundsteuer A) auf

    b) für die Grundstücke

Weinheim, 19. Februar 2020

Just
Oberbürgermeister

        (Grundsteuer B) auf

2. für die Gewerbesteuer auf

der Steuermessbeträge.

§ 6
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
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Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Vorjahr Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
jahr jahr jahr jahr

2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR

davon:

11 -

für sonstige bestimmte Zwecke gebunden
(Einzahlungen aus Kreditermächtigungen, Ein- und
Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen
Folgejahr)

18.000.000

Nebenrechnung zur Berechnung der voraussichtlichen Liquidität
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013
Änderung des Finanzmittelbestands 2014 nach vorläufigem RE
Änderung des Finanzmittelbestands 2015 nach vorläufigem RE
Änderung des Finanzmittelbestands 2016 nach vorläufigem RE
Änderung des Finanzmittelbestands 2017 nach vorläufigem RE
Änderung des Finanzmittelbestands 2018 nach vorläufigem RE
Änderung des Finanzmittelbestands 2019 nach vorläufigem RE
voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2019

2.643.988 2.671.903

Anmerkung:
Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2014 kann die Spalte "Vorjahr 2019" noch nicht sachgemäß ausgefüllt werden.

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität 2.317.762 2.452.362 2.552.753

12 =
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum
Jahresende ohne gebundene Mittel 35.717.342 11.671.566 4.715.064 3.689.200 2.808.118

10 - für zweckgebundene Rücklagen gebunden

-1.025.864 -881.082

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum
Jahresende 53.717.342 11.671.566 4.715.064 3.689.200 2.808.118

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands
(§ 3 Nr. 36 GemHVO) -3.705.597 -24.045.776 -6.956.502

7 +
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für
Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für
Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren

6 +
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen
Kreditermächtigungen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen
Ermächtigungen der Vorvorjahre

4 =
liquide Eigenmittel zum
Jahresbeginn

2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum
Jahresbeginn

3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Finanzhaushalt Finanzplanung

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn

Anlage 5 zu Drucksache-Nr. 025/20
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Bauverwaltungsamt 016/20
Geschäftszeichen:
60

Beteiligte Ämter:
Amt für Bildung und Sport
Amt für Immobilienwirtschaft
Amt für Stadtentwicklung
Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit
Bürger- und Ordnungsamt
Grünflächen- und Umweltamt
Personal- und Organisationsamt
Referat des Oberbürgermeisters
Referent/in des Ersten Bürgermeisters
Stadtkämmerei
Tiefbauamt
Wirtschaftsförderung
Datum:

20.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Jugendgemeinderat Ö Vorberatung 18.02.2020

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz in Weinheim

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschließt aus den von den Gemeinderatsfraktionen vorgeschlagenen
Maßnahmen zum Klimaschutz eine Prioritätenliste (siehe Zuordnung zu den Kategorien)
zum weiteren Vorgehen.
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2. Der Geme
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Ämter 11, 12, 20, 32, 40, 61, 65, 66, 67
1 x I 01, I 04, II 01
1 x Stadtwerke

Bisherige Vorgänge:
03.04.2019 ATU
10.04.2019 GR

Bericht zur Umsetzung des
Klimaschutzkonzepts, weiteres
Vorgehen in 2019

06.11.2019 ATUS
13.11.2019 GR

Entscheidung über Teilnahme am
European Energy Award und die
Einstellung eines
Klimaschutzmanagers/einer
Klimaschutzmanagerin

10.12.2019
07.01.2020

Task Force Klimaschutz mit
Priorisierung der von den
Gemeinderatsfraktionen
vorgeschlagenen Maßnahmen

Beratungsgegenstand:

I. Prioritätenliste für Maßnahmen zum Klimaschutz
Die Kommission Klimaschutz tagte als Task Force am 10.12.2019 und 07.01.2020. Dabei
wurden die von den Fraktionen als Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz eingereichten
Vorschläge diskutiert und eine Prioritätenliste erarbeitet. Die Maßnahmen wurden wie folgt
eingeordnet:
A) Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung oder Planung
B) Maßnahme kann als Sofortmaßnahme für 2020 geprüft werden
C) Maßnahme soll im Rahmen des European Energy Award (eea) geprüft werden
D) Maßnahme soll mittelfristig weiterverfolgt werden oder von deren

Weiterverfolgung wird aktuell abgeraten
Die Anträge der Fraktionen sind als Anlagen beigefügt. Unter den jeweiligen Überschriften für
die einzelnen Maßnahmen werden die Vorschläge der Fraktionen kurz benannt (kursiv), die
Stellungnahme des Fachamtes wird dargestellt oder es wird bei umfangreicheren
Stellungnahmen auf die Anlage verwiesen. Danach werden die Beratungsergebnisse der
Task Force Klimaschutz zusammengefasst.
Die geänderte Reihenfolge der Nummerierung ergibt sich, weil Maßnahmen nach den
Beratungen in der Task Force Klimaschutz aus einer Kategorie in eine andere verschoben
wurden.
Am Ende folgen Stellungnahmen zum Antrag zu Energiekonzepten für die Neubau- und
Sanierungsgebiete und ein erster Antrag zur Freigabe von Haushaltsmitteln.
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A) Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung oder Planung

1 Photovoltaik für Schulzentrum West und Sporthalle (GAL)
Die GAL stellt dar, dass es bei der Bewertung der Maßnahme nicht nur eine reine
Kosten-Nutzen-Rechnung geben darf. Eine konsequente Nutzung der Solarenergie ist
notwendig, um die Ziele des Klimaschutzkonzepts zu erreichen.

Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Das Ergebnis des
Gutachtens zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulzentrums wird in
der Baukommission am 04.02.2020 vorgestellt. Haushaltsmittel für die Planung und die
vorbereitenden Maßnahmen werden vorsorglich für den Haushalt 2020 über die
Änderungsliste beantragt.

2 Entscheidung über die Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts oder die
Teilnahme am European Energy Award (eea) (GAL)
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.11.2019 beschlossen, am eea teilzunehmen.
Die Verwaltung bereitet die Teilnahme vor.

3 Einstellung eines Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin (GAL und
SPD)
Über die Anträge, mehr als eine halbe Stelle für das Klimaschutzmanagement zu
schaffen, entscheidet der Gemeinderat im Zuge der Beratungen des Stellenplans 2020.
Das Personal- und Organisationsamt soll eine Aufstellung der Stellen/Stellenanteile in
der Verwaltung im Bereich des Klimaschutzes erstellen und die aktuelle Ämterstruktur
überprüfen.

Stellungnahme des Personal- und Organisationsamts, Herr Neumann: Wie bereits in der
Stellungnahme zu den Haushaltsanträgen ausgeführt, ist eine genaue Abgrenzung der
Stellenanteile zumindest schwierig.

4 Energiecontrolling (CDU)
Beantragt werden ein Bericht zum Energiecontrolling und eine energetische Bewertung
der städtischen Immobilien.

Stellungnahme Referent des Ersten Bürgermeisters, Herr Walter: Im Rahmen des
kommunalen Energiemanagements werden von Seiten der Verwaltung derzeit mithilfe
der Energiemanagementsoftware die Zählerstände von rund 60 städtischen
Nichtwohngebäuden monatlich erfasst. Im Anschluss daran wird anhand der
Monatsberichte, die unter anderem auch an die entsprechenden Nutzer und
Gebäudeverantwortlichen versandt werden, der Energieverbrauch der verschiedenen
Gebäude ausgewertet und gesichtet. Sofern Auffälligkeiten ersichtlich sind, erfolgt eine
detailliertere Überprüfung (Gründe/Ursachen) sowie eine Kontaktaufnahme mit den
Gebäudeverantwortlichen. Um weitere Schritte (u. a. regelmäßige Begehungen,
energetische Bewertungen, Überprüfung von Maßnahmen bzw. Investitionen,
Nutzersensibilisierung, Hausmeisterschulungen, jährliche Energieberichte...) ausführen
zu können, ist eine Personalmehrung im Bereich des Energiemanagements/-controllings
(aktuell ca. 0,25 Stellenanteile) zwingend erforderlich bzw. notwendig.
Mittels der Software können bei der Auswertung unter anderem auch Vergleichswerte
hinzugezogen und so erste energetische Bewertungen der Gebäude vorgenommen
werden.
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Die energetische Bewertung der städtischen Gebäude erfolgt, sobald an einem Gebäude
Maßnahmen geplant sind.
Ergebnis Task Force: Das Energiecontrolling wird weiter im bisherigen Rahmen
durchgeführt. Für das Erstellen von aussagekräftigen Energieberichten stehen keine
personellen Kapazitäten zur Verfügung.

5 Kostenloser Busverkehr an den Samstagen im Advent (GAL)
Die Maßnahme wurde im Dezember 2019 umgesetzt. Das Amt für Stadtentwicklung
evaluiert, ob eine Steigerung der Fahrgastzahlen erreicht werden konnte und führt mit

-Ticket,
E- -Tickets. Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für
Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I 9.

6 Übernahme der Mehrkosten für einen Betrieb der Linie 5 im Weinheimer
Stadtgebiet ausschließlich mit Ökostrom (CDU)
Die RNV bezieht bereits seit 2014 zu 100 % zertifizierten Ökostrom.
Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx
Anlage 5, Punkt III 2.

7 Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof (GAL)
Über eine entsprechende Vorlage hat der Gemeinderat am 11.12.2019 entschieden.
Übe
Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof und in der Innenstadt sowie Maßnahmen an

der Gemeinderat im Zuge der Beratungen über die Anträge zum Haushalt.
Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx,
Anlage 5, Punkt I 4.

8 Markierung von Fahrradspuren durch den Bereich des ZOB (GAL)
Ergebnis Task Force: Eine Verbesserung der Kennzeichnung im Bereich der für den
Verkehr vorgesehenen Fahrbahn wird von der Verwaltung in 2020 geprüft. Zur weiteren
Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5,
Punkt I 5.

9 Verbesserung der Schulradwege (GAL)
Das Amt für Stadtentwicklung setzt mit externer Unterstützung in 2020 ein Pilotprojekt an
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule um. Ein erstes Gespräch mit der Schule fand noch in
2019 statt.
Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx,
Anlage 5, Punkt I 6.

10 Unterstützung und Förderung der Radschnellwege Weinheim-Mannheim und
Heidelberg-Darmstadt (GAL)
Dieses Thema wird bereits beim Amt für Stadtentwicklung bearbeitet. Entsprechende
Gremienbeschlüsse liegen vor.
Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx,
Anlage 5, Punkt I 7.
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11 Ausbau eines zusammenhängenden, besser ausgeschilderten städtischen
Radwegenetzes zusätzlich zu den bereits beschlossenen Radschnellwegen (FDP)
Ergebnis Task Force: Eine eventuell unzureichende Beschilderung, z. B. an der
Kreuzung Bergstraße/Rosenbrunnenstraße/Gewerbestraße wird von der Verwaltung
überprüft und ggf. ergänzt.
Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx,
Anlage 5, Punkt IV 3.

12 Nachhaltige energieeffiziente Sanierung kommunaler Einrichtungen (GAL und FDP)
Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Die nachhaltige
energieeffiziente Sanierung erfolgt sukzessive im Rahmen der Gebäudeunterhaltung der
Stadt Weinheim und sinnvollerweise oft in Kombination mit größeren
Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. aktuell bei der Bestandssanierung der Hans-Joachim-
Gelberg-Schule Lützelsachsen oder der anstehenden Komplettsanierung der
Wohngebäude in der Mannheimer Str. 14 - 20.
Grundsätzlich wird die Einhaltung der aktuell geltenden EnEV oder ein darüber
hinausgehender Standard geplant und umgesetzt.
Jährlic
veranschlagt.
Ergebnis Task Force: Das Amt für Immobilienwirtschaft prüft verstärkt, ob und ggf. wo ein
über die aktuell geltende EnEV hinausgehender energetischer Standard bei der
Gebäudesanierung umgesetzt werden kann.

13 Lokale Klimaschutzmaßnahmen durch die Stadtwerke Weinheim (GAL)
Die Stadtwerke Weinheim GmbH haben in der Sitzung der Task Force Klimaschutz am
07.01.2020 ihre Rolle im Bereich der Energiewende und die damit verbundenen
Schwierigkeiten dargestellt. Als lokale Klimaschutzmaßnahmen können beispielsweise
benannt werden: der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes, das Anbieten von
Ökostromtarifen und klimaneutralem Erdgas, das Betreiben von Erdgas- und Strom-
Tankstellen sowie das Anbieten von Ladeinfrastruktur für Private, der Bau von
Photovoltaikanlagen, die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit
der Stadt, ein Angebot verschiedener Beratungsleistungen, die Organisation und
Teilnahme an Energiesymposien und Energietagen.
Die Präsentation ist dieser Vorlage als Anlage 6 beigefügt.

14 Erschließung der Abwärmepotentiale der Energie (GAL)
Die Stadtwerke Weinheim GmbH betreiben in Lützelsachsen-Ebene ein Wärmenetz, das
Abwärme einer Biogasanlage nutzt.
Ergebnis Task Force: Die Stadtwerke Weinheim GmbH wird um Prüfung weiterer
Potentiale von Abwärme gebeten.
Der Erste Bürgermeister wird dieses Thema mit der Fa. Freudenberg erörtern.
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15 Entwicklung einer kommunalen Wärmeplanung (GAL)
Stellungnahme der Stadtwerke Weinheim GmbH: Die Erweiterung der Wärmenetze
erfolgt kontinuierlich. Perspektivisch ist die Erhöhung des regenerativen Wärmeanteils
entsprechend der Verschärfung von gesetzlichen Vorgaben (EWärmeG) geplant.
Potentiale für eine Netzerweiterung werd
gesehen. Grundlage ist ein Wärmeatlas.
Ergebnis Task Force: Für Große Kreisstädte könnte eine Wärmeplanung verpflichtend
werden. Das Bauverwaltungsamt bzw. die Stadtwerke Weinheim GmbH prüfen, welche
Fördermittel es gibt.

17 Intelligente Straßenbeleuchtung/Nachtabschaltung Lichtsignalanlagen (CDU)
Stellungnahme Tiefbauamt, Herr Wolf: Eine Prüfung und Abstimmung findet regelmäßig
mit den Stadtwerken Weinheim statt, inwieweit eine intelligente Steuerung der
Straßenbeleuchtung wirtschaftlich ist (Anschaffungskosten, erhöhter
Unterhaltungsaufwand etc.), die Verkehrssicherheit nicht gefährdet und den
Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen wird.
Bei der Nachtabschaltung von Lichtsignalanlagen sind wir an der Grenze des
Vertretbaren (Verkehrssicherungspflicht). Hier finden auch regelmäßig Abstimmungen mit
der Verkehrsbehörde und der Polizei statt. Effektiver wäre für die Lichtsignalanlagen, die
verbliebenen Altanlagen (Glühbirnen) auf LED-Technik umzurüsten. Dieses Ziel wird
mittelfristig angestrebt.
Ergebnis Task Force: Das Sanierungsprogramm für die Straßenbeleuchtung wird vom
Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Weinheim GmbH weiter umgesetzt.

18 Ausbau der Lade-Infrastruktur auf alle Stadtteile und Teilorte (GAL)
Stellungnahme der Stadtwerke Weinheim GmbH: Ein Ausbauplan für Ladestationen ist
mit der Stadt abgestimmt. Der Ausbau hat sich aufgrund der mehrfachen Veränderungen
der regulatorischen und eichrechtlichen Anforderungen etwas verzögert.
Ergebnis Task Force: Neue Ladesäulen werden in 2020 durch die Stadtwerke Weinheim
GmbH aufgebaut. In der Folge erfolgt ein Ausbau auch in den Ortsteilen.

19 Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen ausschließlich mit Elektrobetrieb
Umstellung der Bauhof-Fahrzeuge auf E-Mobilität (GAL und FDP)
Stellungnahme des Personal- und Organisationsamts, Herr Neumann: Sobald eine
Ersatzbeschaffung ansteht, wird bereits jetzt geprüft, ob ein Fahrzeug als Elektrofahrzeug
angeschafft werden kann. Zurzeit ist die Umstellung auf Elektromobilität nicht bei allen
Fahrzeugen möglich, z. B. Kehrmaschine.
Ergebnis Task Force: Bei Neu-/Ersatzanschaffungen von Fahrzeugen wägt das
Personal- und Organisationsamt auch zukünftig je nach Einzelfall ab, welche Antriebsart
sinnvoll ist. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soll eine CO2-Bepreisung erfolgen.

20 Verzicht auf eine übermäßige Nachverdichtung, Erhalt von dezentralen
Grünflächen auf privaten Grundstücken (FDP)
Ergebnis Task Force: Das Amt für Stadtentwicklung verfährt entsprechend der in der als
Anlage 5 Punkt IV 1 beigefügten Stellungnahme.
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21 Erhalt von Frisch- und Kaltluftschneisen, Vermeidung von Riegelbebauung (FDP)
Ergebnis Task Force: Dies wird vom Amt für Stadtentwicklung jeweils im Einzelfall
geprüft. Zur weiteren Information siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung,
Herr Marx, Anlage 5, Punkt IV 2.

22 Wirksame Schutzmaßnahmen vor Hochwasser (FDP)
Stellungnahme Tiefbauamt, Herr Wolf: Zur Hochwasserproblematik wird ein Gutachten in
Auftrag gegeben, erst danach können Maßnahmen (voraussichtlich ab 2021) umgesetzt
werden.
Ergebnis Task Force: Das Vorgehen wird mitgetragen.

23 Förderung von blühenden Gärten, Buschwerk und Hecken statt Schottergärten und

Die SPD fordert, in Bebauungsplänen ein Verbot von Schottergärten aufzunehmen.
Siehe hierzu Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5 Punkt II
1:

Angebot zum Erwerb entsprechender Pflanzen erfolgt durch das Grünflächen- und
Umweltamt im Frühjahr 2020.

24 Weinheim pflanzt klimagerechte Bäume, Hecken und Sträucher (SPD)
Die SPD fordert das Grünflächen- und Umweltamt auf, Neubepflanzungen im Stadtgebiet
dem veränderten Klima anzupassen. Zudem soll das Konzept der Region Stuttgart
geprüft werden, das hierzu Strategien und Projekte entwickelt hat.

Stellungnahme Amt für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5 Punkt II 2:
Stellungnahme des Grünflächen- und Umweltamts: Bereits seit vielen Jahren werden an
die Standortbedingungen angepasste Bäume gepflanzt. Entsprechende Erfahrungen
liegen also vor.
Ergebnis Task Force: Zustimmung

25 Aufenthaltsqualität in unserer Stadt durch intelligente Platzierung von
Schattenoasen dem Klima anpassen (SPD)
Antrag: Die Stadtverwaltung solle sich wegen des Klimawandels mit der
Aufenthaltsqualität in der Stadt befassen und Schatten-Oasen einrichten.

Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5 Punkt II 3.
Ergebnis Task Force: Zustimmung, zudem sollen Baumpflanzungen auch auf
bestehenden Plätzen, wie z. B. dem Dürreplatz, durch das Grünflächen- und Umweltamt
geprüft werden.

26 Maßnahmen zum Waldumbau / klimastabiler Wald / Stärkung der Biodiversität
(GAL)
Stellungnahme Amt für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Die Stadt Weinheim hat mit
ihrer Eigentümerzielsetzung vom 30.06.2019 die Grundlagenplanung zur Forsteinrichtung
2020 - 2029 festgelegt.
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Hierin sind bereits zahlreiche Aussagen zum Klimawandel und zum Waldumbau
formuliert. Diese Ziele werden durch die Forsteinrichtungsplanung, die im Frühjahr 2020
vom Gemeinderat beschlossen werden soll, umgesetzt.
Ergebnis Task Force: Das Amt für Immobilienwirtschaft prüft, ob aus dem neuen
Nothilfeplan für den Wald Maßnahmen gefördert werden können.

27 Laubbläser (CDU)
Antrag: Der Einsatz von verbrennungsmotorbetriebenen Laubbläsern wird im Stadtgebiet
untersagt. Der Bauhof stellt auf elektrisch betriebene Geräte um.

Stellungnahme des Tiefbauamts, Herr Wolf: Die Umrüstung auf elektrisch betriebene
Geräte erfolgt bereits. Für das Jahr 2020 sind zwei Komplettausrüstungssätze
(Batterierucksack, Anbaugeräte wie Laubbläser, Heckenschere, Baumsäge,
Freischneider) angemeldet.
Ergebnis Task Force: Das Tiefbauamt rüstet sukzessive auf elektrisch betriebene Geräte
um.

28 Übergeordnete verkehrsabhängige Koordination der Ampelschaltung (FDP)
Antrag: Für einen kontinuierlichen Verkehrsfluss sollen die Ampelschaltungen
übergeordnet verkehrsabhängig koordiniert werden, damit CO2-Emissionen vor
Ampelstaus reduziert werden.

Stellungnahme des Tiefbauamts, Herr Wolf: Das Thema wird beim Kreis und Bund
ständig angemahnt und geprüft, ohne ein bekanntermaßen greifbares Ergebnis.
Ergebnis Task Force: Das Tiefbauamt verfolgt dieses Ziel gegenüber den
übergeordneten Behörden weiter.

B) Maßnahmen, die als Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz in 2020
geprüft werden können:

29 Prüfung der Klimarelevanz in Gemeinderatsentscheidungen (GAL)
Stellungnahme des Referats des Oberbürgermeisters, Frau Lohrbächer-Gérard:

teilweise so praktiziert. Bei allen Beschlussfassungen müsste dann auf diesen Aspekt
eingegangen werden. Dazu ist allerdings ein verwaltungsinternes Verfahren (z. B.
Beteiligung verschiedener Ämter) erforderlich, um zu einer solchen Aussage kommen zu
können.
Ergebnis Task Force: Das Referat des Oberbürgermeisters wird mit anderen Städten
Kontakt aufnehmen und die dortige Vorgehensweise erfragen. Anhand dieser Beispiele
kann im Jahr 2020 ein Vorschlag für ein Vorgehen in Weinheim erarbeitet werden. Ziel ist
es, die Beschlussvorlagen für die gemeinderätlichen Gremien um einen Prüfpunkt

-
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30 Erweiterung der Solaroffensive für öffentliche Gebäude (GAL)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Kernstück der bisherigen
Solaroffensive ist die Beratung der Bürger vor Ort (bisher rund 30 Beratungen).
Die Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern städtischer Gebäude scheitert häufig am
Alter des Daches, nicht vorhandener Pläne und das Fehlen der Statik, Fragen der
Gewährleistung, Denkmalschutz und Verschattung der Dächer. Das Dach der
Feuerwache Süd beispielsweise wurde mehrfach zur Verpachtung angeboten, ein
Vertrag kam nicht zustande, weil bisher ein wirtschaftlicher Betrieb einer
Photovoltaikanlage nicht nachgewiesen werden konnte. Allerdings ändern sich die
Parameter für eine Wirtschaftlichkeit ständig, weshalb nun ein erneuter Versuch gestartet
werden soll.
13 städtische Dächer wurden hauptsächlich zwischen 2007 und 2012 verpachtet, als
noch höhere Einspeisevergütungen gezahlt wurden.
Ergebnis Task Force: Die für Bürger kostenlosen Beratungen im Rahmen der
Photovoltaikinitiative werden auch in 2020 angeboten.
Das Amt für Immobilienwirtschaft und das Bauverwaltungsamt prüfen nochmals, auf
welchen städtischen Dächern eine städtische Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch
errichtet werden kann bzw. welche Dächer für eine Volleinspeisung verpachtet werden
können.

31 Solardachkataster (CDU)
Antrag: Die Stadt erwirbt und veröffentlicht ein flächendeckendes Solardachkataster wie
beispielsweise die Stadt Heidelberg.

Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Die Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg veröffentlicht auf Ihrer Homepage unter https://www.energieatlas-
bw.de/sonne/dachflachen/potenzial-dachflachenanlagen ein Solardachkataster auch für
Weinheim. Dieses wird von Seiten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg im
Herbst 2020 aktualisiert. Mit diesen Angaben kann, ebenso wie beim Solardachkataster
der Stadt Heidelberg, nur grob die Eignung der Dachfläche zum Aufbau einer
Photovoltaikanlage beurteilt werden, denn z. B. der Zustand des Daches kann hier nicht
berücksichtigt werden.
Ergebnis Task Force: Das Solardachkataster der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg wird auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Dies ist bereits erfolgt unter
https://www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/photovoltaik.html. Weitere Informationen hätte
ein von der Stadt Weinheim in Auftrag gegebenes Solardachkataster nicht.

32 Aufnahme bauwerksintegrierter PV-Anlagen in die Solaroffensive (GAL)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Das Bauverwaltungsamt wird
sich darüber informieren, welche Vorträge hier angeboten werden können und ob die
KliBA entsprechende Beratungsleistungen erbringen kann.
Ergebnis Task Force: Zustimmung
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33 Kein Einsatz von Plastikgeschirr bei allen städtischen Veranstaltungen,
Anschaffung von Spülmobilen, höhere Standgebühren bei Nutzung von
Einweggeschirr (GAL)
Stellungnahme des Amts für Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Kern: Das
Amt 12 begrüßt ausdrücklich den Verzicht auf Einweggeschirr und sonstige
Einwegverpackungen bei Veranstaltungen. In diesem Kontext empfehlen wir allerdings
den Begriff "Einweg" und nicht "Plastik" zu verwenden, das ist klarer formuliert. Denn es
gibt Hartplastik-Becher, die spül- und wiederverwendbar sind und bei Veranstaltungen

-
Material sollte eben dringend vermieden werden.
Bei Veranstaltungen, die von der Stadt selbst organisiert werden, z. B. im Kultursommer,
ist das selbstverständlich. Bei Veranstaltungen, zu denen wir unsere Veranstaltungsorte
vergeben (z. B. Kultursommer im Schlosshof, Schlosspark, Streetfood-Festival,
Dürreplatzfest usw.) ist ein Einweg-Verbot leicht umsetzbar, weil wir es dort im
Nutzungsvertrag vereinbaren können (was sowieso für dieses Jahr geplant war).
Bei Veranstaltungen im Stadtgebiet, die nicht auf städtischen Plätzen stattfinden und
nicht von der Stadt veranstaltet werden, haben wir keinen Zugriff, z. B. Weststadtfest,
Kerwe u. a. Hier regen wir eine Prüfung durch das Bürger- und Ordnungsamt an, weil
unserer Ansicht nach nur eine Satzung oder Verordnung im Sinne von Ordnungsrecht
(Gaststättenrecht, Konzessionsrecht) greifen kann.
Auch die Anschaffung von zwei oder drei Industriespülmaschinen halten wir in diesem
Kontext für sinnvoll und einen sinnvollen Beitrag zur Abfallvermeidung. Die
Spülmaschinen sollen der Stadt gehören und günstig oder gar kostenlos an Vereine und
gewerbliche Veranstalter verliehen werden. Eine Weinheimer Elektro-Firma könnte dabei
als Dienstleister fungieren.
Stellungnahme des Bürger- und Ordnungsamts, Herr Reichl: Nach Aussage der
Gewerbeaufsicht gibt es in anderen Städten Satzungen, die Einweggeschirr verbieten.
Darauf aufbauend können in den Gestattungen Auflagen erlassen werden,
Mehrweggeschirr zu benutzen. Ausnahmeregelungen für kleinere Veranstaltungen
sollten berücksichtigt werden.
Ergebnis Task Force: Dem Gemeinderat wird empfohlen, in den Haushalt 2020 einen

einzustellen. Die Spülmaschinen sollen von der Stadt an Vereine, Schulen und
Kindergärten vermietet werden. Damit soll den Veranstaltern von Festen eine Alternative
zu Einweggeschirr geboten werden.
Bei Veranstaltungen auf städtischen Flächen wird Einweggeschirr durch den
Nutzungsvertrag verboten.
Das Bürger-
Gastronomen besprechen. Es soll prüfen, ob Einweggeschirr generell durch Satzung
verboten werden kann.
Stellungnahme der Stadtkämmerei: Nach dem Subsidiaritätsprinzip übernehmen Städte
lediglich Aufgaben der Daseinsvorsorge und treten nicht in Konkurrenz zur
Privatwirtschaft. Da es private Anbieter für Spülmobile und Industriespülmaschinen gibt,
kann die Stadt hier nicht tätig werden.



Drucksache: Seite 12 von 22
016/20
00008061

Beschlussvorschlag der Verwaltung: Um die Mehrkosten auszugleichen, die den
Vereinen, Schulen oder Kindergärten durch die Anmietung eines Spülmobils oder einer
Industriespülmaschine entstehen, schlägt die Verwaltung nun vor, einen Zuschuss in
Form eines Festbetrags oder eine prozentuale Kostenübernahme pro
Gerät/Ausleihvorgang zu gewähren. Vorteil dieser Regelung ist auch, dass nicht nur zwei
Geräte zur Verfügung stehen, sondern von verschiedenen Verleihfirmen mehrere Geräte
geliehen werden können und alle städtischen Vereine, Schulen oder Kindergärten durch
den Zuschuss gleich behandelt werden. Für das Zuschussprogramm sollen 5.0

34 Heizpilze (CDU)
Antrag: Der Betrieb von Gas-Heizpilzen wird untersagt bzw. mit einer prohibitiven Abgabe
belegt.

Stellungnahme des Bürger- und Ordnungsamts, Herr Böhm: Der Petitionsausschuss des
Bundes empfiehlt anstelle eines bundesweiten Verbots eine Strategie der Information
und Aufklärung sowie des freiwilligen Verzichts auf die Nutzung von
Terrassenheizstrahlern. In diesem Zusammenhang stellt der Petitionsausschuss fest,
dass viele Kommunen bereits die negativen Auswirkungen von Heizpilzen erkannt haben
und den Gebrauch von Heizstrahlern mit ordnungsrechtlichen Mitteln verbieten.
Zahlreiche Großstätte wie München, Berlin, Köln, Nürnberg, Ludwigshafen, Stuttgart und
Tübingen haben die Nutzung von Heizpilzen untersagt. Sollte dieses Verbot mehrheitlich
vom Gemeinderat befürwortet werden, kann die Verwaltung prüfen, wie dieses Verbot in
Weinheim umgesetzt werden kann.
Bürger- und Ordnungsamt, Herr Reichl: Bei Märkten (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt in
der Weststadt und auf dem Marktplatz) sind Heizpilze durch eine Auflage verboten.
Bürger- und Ordnungsamt, Herr Grabinger: In gaststättenrechtliche Erlaubnisse (z. B. an
der Eisbahn) könnte solch ein Verbot ebenfalls aufgenommen werden. Damit dieses
Verbot für alle Veranstaltungen gilt, ist zu prüfen, ob es in die Polizeiverordnung
aufgenommen wird. Es müsste dann aber auch kontrolliert werden.
Ergebnis Task Force: Das Verbot von Heizpilzen soll vom Bürger- und Ordnungsamt
öffentlich begründet werden. Es soll geprüft werden, ob es auch auf Privatgrundstücke
ausgeweitet werden kann. Das Thema soll vom Bürger- und Ordnungsamt vorab mit
Gastronomen besprochen werden.

35 Verpackungs- und anderer Müll (CDU)
Antrag: Die Verwaltung erarbeitet eine Satzung, die das Wegwerfen von
Zigarettenstummeln, Verpackungsmüll usw. mit einer Geldbuße belegt wird. Zusammen
mit dem Einzelhandel wird ein Pfandsystem für Kaffeebecher auf den Weg gebracht.

Stellungnahme des Bürger- und Ordnungsamts, Herr Böhm: Die Ahndung des
Wegwerfens von Müll außerhalb der dafür vorgesehenen Müllbehälter ist in § 16 Absatz 1
Nr. 5 unserer Polizeiverordnung in der Fassung vom 22.04.2015 geregelt.
Ergebnis Task Force: Die bestehende rechtliche Regelung wird vom Bürger- und
Ordnungsamt vollzogen.
Stellungnahme des Wirtschaftsförderers, Herr Stuhrmann bezüglich Kaffeebecher: Die
Verwaltung hat sich bereits Ende 2018 aufgrund der überregionalen Kampagne "Bleib
deinem Becher treu" (Klimaschutzagentur Stadt Mannheim) mit der Verwendung und
Etablierung eines einheitlich gestalteten Mehrwegbechers in Weinheim befasst.
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Damals wurden Gespräche mit verschiedenen Akteuren wie den ansässigen Cafés und
Gastronomiebetrieben geführt und verschiedene Erfahrungswerte gesammelt. Das
Thema Mehrwegbecher hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt und die Akzeptanz
ist insgesamt gestiegen. Daher prüft die Verwaltung nun, ob ein individuell gestalteter
"Weinheim-Mehrwegbecher" entwickeltet werden soll, welcher dann als Werbeträger für
die Stadt Weinheim und für die Cafés und Bäckereien genutzt werden kann. Hierzu wird
zeitnah eine Abfrage bei den ansässigen Cafés und Bäckereien erfolgen, um zu
ermitteln, inwieweit sich die Betriebe an der Einführung des Mehrwegbechers beteiligen
und diese auch vor Ort befüllen und verkaufen würden.
Darüber hinaus plant das Bundesumweltministerium Polystyrol-Becher komplett zu
verbieten bzw. Einwegbecher und Plastikdeckel nur gegen Aufpreis auszugeben.

36 Erlass einer Baumschutzsatzung für Weinheim (SPD)
Antrag: Die Verwaltung erarbeitet eine Satzung, nach der Bäume mit einem bestimmten
Stammumfang außerhalb des Waldes unter Schutz gestellt werden.

Die Stellungnahme des Grünflächen- und Umweltamtes, Herr Robra, ist als Anlage 7
beigefügt.
Ergebnis Task Force: Die Kommission Klimaschutz hat sich dafür ausgesprochen, den
Gemeinderat über den Erlass einer Baumschutzsatzung beschließen zu lassen. Hierfür
folgt eine detaillierte Vorlage vom Grünflächen- und Umweltamt.
Weiterhin ist von der Verwaltung zu prüfen, wie die Einhaltung grünordnerischer
Festsetzungen in Bebauungsplänen und Freiflächenplänen in Baugenehmigungen
überwacht werden können. Es besteht ein Defizit zwischen dem vorhandenen Grün in
Gebieten mit einem Bebauungsplan und den Vorschriften der Bebauungspläne sowie der
Freiflächengestaltungspläne als Teil der Baugenehmigung. Es ist zu befürchten, dass ein
erheblicher Teil des vorgeschriebenen Grünvolumens nicht vorhanden ist.

37 Programm der Stadtbegrünung und für Baumpflanzungen, Teilnahme an der 1000-
Bäume-Initiative der kommunalen Landesverbände (GAL und FDP)
Stellungnahme des Grünflächen- und Umweltamtes, Herr Robra: Neue Standorte für
Bäume außerhalb der Gebiete von Bebauungsplänen können nur in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Stadtentwicklung und dem Amt für Immobilienwirtschaft geschaffen werden.
Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Das Programm wird im
Rahmen des Forsthaushalts umgesetzt.
Ergebnis Task Force: Die Stadt nimmt an dem Programm teil. Es ist zu prüfen, wo die
Bäume gepflanzt werden können (Wald/Grünflächen).

38 Neuverpachtung von städtischen Flächen nur unter der Vorgabe, dass Pestizide
und Fungizide nicht eingesetzt werden dürfen (GAL)
Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Bei der
Neuverpachtung von städtischen Flächen wird diese Vorgabe im § 7 "Unterhaltung der
Pachtfläche" bereits wie folgt geregelt:
Zur Beseitigung von Unkraut, Pilzen und Insekten dürfen auf der Pachtfläche keine
Pestizide, insbesondere Glyphosat (bekannt unter dem Handelsnamen "Roundup")
verwendet werden.
Diese Vorgabe kann zukünftig um den Begriff Fungizide ergänzt werden.
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Ergebnis Task Force: Es sollen keine chemisch-synthetischen Pestizide verwendet

Immobilienwirtschaft erweitert ein entsprechendes Verbot in den Pachtverträgen.

39 Gesunde Außer-Haus-Verpflegung durch zu vereinbarende Anteile an Bio-
Lebensmitteln in allen Kantinen in Weinheim (GAL)
Stellungnahme des Amts für Bildung und Sport, Frau Harmand: Mit der Prüfung des
Antrags kann 2020 begonnen werden, der Zeitpunkt der Umsetzung wäre u. a. abhängig
von den Kosten (evtl. Gebührenerhöhung für das Essen?) und den personellen
Kapazitäten. Es sollte eine genauere Definition des Antrags erfolgen, bspw. bzgl. des
Themas "regionale Lebensmittel".
Ergebnis Task Force: Das Amt für Bildung und Sport soll prüfen, in welchen
Einrichtungen welche Verpflegung angeboten wird. Hinsichtlich der Begrifflichkeit muss
überlegt werden, ob biologische oder regional erzeugte Lebensmittel sinnvoll sind. Auf
das Beispiel der Stadt Heidelberg wird verwiesen.

entsprechende Empfehlungen an Dritte ausgesprochen werden.

40 Entwicklung eines Werbekonzepts für das städtische Buslinienangebot (GAL)
Siehe hierzu die Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5
Punkt I 8.
Ergebnis Task Force: Das Amt für Stadtentwicklung wird ein Werbekonzept für das
städtische Buslinienkonzept ent
angemeldet. Unabhängig davon wird der Hinweis auf eine Mitfahrer-App geprüft.

41 Prüfung einer weiteren Taktverdichtung auf der RNV-Linie 5 an Abenden und
Sonntagen (GAL)
Siehe hierzu Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I
10.
Ergebnis Task Force: Die Taktverdichtung liegt nicht allein in der Zuständigkeit der Stadt
Weinheim, das Amt für Stadtentwicklung platziert den Prüfauftrag bei rnv und Rhein-
Neckar-Kreis. Geprüft werden sollte auch, ob sich Weinheim an die Taktverdichtung
hängen kann, die zwischen Viernheim und Mannheim besteht.

42 Zuschuss für thermografische Energieberatung (CDU)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Die AVR-Umweltservice GmbH
wird das Projekt vorstellen. Konditionen und Aufwand für die Verwaltung sind zu
ermitteln. Das Projekt soll eingebettet werden in eine Informationskampagne zur
energetischen Gebäudesanierung. Hierfür sind für den Haushalt 2020 auf der
Kostenstelle Klimaschutz Mittel beantragt.
Ergebnis Task Force: Das Bauverwaltungsamt wird in Kooperation mit der Stadtwerke
Weinheim GmbH die Thermografieaktion als Marketingkampagne in eine
Informationsinitiative zur energetischen Gebäudesanierung einbetten.
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48 100-Balkone-Programm (CDU)

Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Eine Informationsveranstaltung
nnen

relativ einfach am Balkongeländer befestigt werden, so dass auch Bewohner von
Mehrfamilienhäusern Solarstrom selbst erzeugen können. Die Module werden über eine
Steckdose direkt an das Hausnetz angeschlossen. Der erzeugte Strom kann direkt
verbraucht werden. Für den nicht verbrauchten Strom erfolgt keine Vergütung.
Ein 250 Watt-Balkonmodul kann ca. 250 kWh pro Jahr erzeugen. Zulässig sind pro
Einheit Balkonmodule mit 2 x 400 W. Die Kosten liegen pro Balkonmodul zwischen 400

10 Jahren amortisieren.
Ergebnis Task Force: Es soll ein Förderprogramm zur Bezuschussung von 100

beantragt.
Information der Stadtwerke Weinheim GmbH, Herr Ernst: Im Jahr 2017 waren in
Weinheim 680 Photovoltaikanlagen installiert mit einer Leistung von 10.668 kW. Die
eingespeiste Strommenge betrug ca. 12,5 Mio. kWh, die Vergütung ca. 4 Mio.

49 Einführung einer generellen Solardachpflicht für Neubauten (GAL)
Siehe hierzu Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I
1.
Ergebnis Task Force: Die Verwaltung soll bereits in 2020 prüfen, ob sie beim Verkauf von
städtischen Grundstücken oder Häusern den Käufern auferlegen kann, eine
Photovoltaikanlage zu errichten.
Zur Einführung einer generellen Solardachpflicht für Neubauten sollen die
gesetzgeberischen Tätigkeiten beobachtet werden. Ggf. ist die Einführung im Rahmen
des eea zu prüfen.

59 Durchführung eines Pilotprojekts zur Abwärmenutzung (GAL)
Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Die Nutzung von
Abwärme aus dem städtischen Abwassernetz wurde im Rahmen der Planung des
Energiekonzepts für das Schulzentrum Weststadt geprüft und das Ergebnis in der
Baukommission vorgestellt. Diese Variante wurde aufgrund der geringen
Wirtschaftlichkeit gegenüber den anderen Lösungen verworfen.
Die Verwaltung prüft derzeit, ob sich eine andere Baumaßnahme der Stadt als
Pilotprojekt anbietet.
Beim Einbau von Lüftungsanlagen werden grundsätzlich Geräte mit
Wärmerückgewinnung verbaut.

60 Verzicht auf Auslieferung papierner Unterlagen für Gemeinderat und Ausschüsse
per PKW (CDU)
Stellungnahme der Referentin des Oberbürgermeisters, Frau Lohrbächer-Gérard: Das
Referat des Oberbürgermeisters wird 2020 weitere Möglichkeiten zur Reduzierung des
Papieraufwandes für Sitzungen gemeinderätlicher Gremien prüfen.
Durch die Einführung des Ratsinformationssystem Session wird bereits auf das
Versenden von Sitzungsunterlagen in Papierform an Großteile der Mitglieder des
Gemeinderats und die Mitarbeiter/innen der Verwaltung verzichtet.
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C) Maßnahmen, die im Rahmen des eea umgesetzt werden sollen

43 Verfahren zur Feststellung der Klimarelevanz des Haushaltsplans (GAL)
Stellungnahme der Stadtkämmerei, Herr Soballa: Für Aussagen zur Klimarelevanz des
Haushalts ist die Zuarbeit verschiedener Fachämter erforderlich. Ein weiterer Weg könnte
sein, die Klimaauswirkungen aller zukünftigen Entscheidungen zu berücksichtigen und
Lösungen und Aktionen zu bevorzugen, die positive Auswirkungen für Klima, Umwelt
undbiologische Vielfalt haben. Der hierfür zusätzliche Aufwand sollte zuerst einmal
abgeschätzt und diskutiert werden.
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme korreliert mit Maßnahme Nr. 29. Es soll geprüft
werden, was andere Städte machen.

44 Bildung eines lokalen Klimaschutzbündnisses mit allen wesentlichen örtlichen
Akteuren einschließlich Unternehmen und Durchführung regelmäßiger Klima-
Dialoge (GAL)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Die in einem
Klimaschutzbündnis zusammengeschlossenen Akteure bedürfen der Koordination
vorzugsweise durch das Klimaschutzmanagement.
In Weinheim gibt es seit 2011 den Runden Tisch Energie, einem lockeren
Zusammenschluss von im Klimaschutz engagierten Bürgern. Der Runde Tisch hat an der
Erstellung des Klimaschutzkonzepts aktiv mitgearbeitet, an den Energietagen
teilgenommen und ein Leitbild für die Energiewende in Weinheim entwickelt, das vom
Gemeinderat beschlossen wurde. Seit 2013 organisiert der Runde Tisch Energie in
Eigenregie Veranstaltungen zu Themen rund um den Klimaschutz. Zwei Vertreter des
Runden Tischs Energie nahmen an den Sitzungen der Task Force Klimaschutz teil. Im
Rahmen des eea soll diskutiert werden, wie die Zusammenarbeit intensiviert werden
kann.
Vertreter der großen Weinheimer Unternehmen haben an den ersten Sitzungen des
Runden Tischs Energie und bei Öffentlichkeitsveranstaltungen zur Erstellung des
Klimaschutzkonzepts teilgenommen. Die größeren Unternehmen haben, schon allein aus
wirtschaftlichen Interessen, eigene Fachleute, die den Energieverbrauch optimieren.
Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass oftmals kleinere Betriebe nicht die notwendige
Fachkompetenz und die erforderliche Zeit haben, sich mit klimarelevanten Themen
intensiv zu befassen.

45 Auslobung eines Weinheimer Klimapreises für vorbildliche Projekte (GAL)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Hierzu müssen Kriterien für die
Vergabe des Preises festgelegt und finanzielle Mittel und personelle Kapazitäten
bereitgestellt werden.
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme wird im Rahmen des eea geprüft.

46 Förderung von Pilotprojekten zu Photovoltaikanlagen zusammen mit lokaler
Speicherung (FDP)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: In 2019 förderte das Land
Batteriespeicher, die zusammen mit einer neuen Photovoltaikanlage installiert wurden.
Es sollte abgewartet werden, ob das Förderprogramm neu aufgelegt wird.
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme wird im Rahmen des eea geprüft.
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47 Klimaneutralität als Baustandard bei städtischen Gebäuden (GAL)
Einsatz energiearmer und klimafreundlicher Baustoffe bei städtischen
Baumaßnahmen (GAL)
Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Die Klimaneutralität
wäre als politisches Ziel vom GR zu beschließen, würde aus Sicht der Verwaltung die
städtischen Baumaßnahmen aber erheblich verteuern. Dies gilt genauso für den
ausschließlichen Einsatz energiearmer und klimafreundlicher Baustoffe bei städtischen
Baumaßnahmen.
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme wird im Rahmen des eea geprüft.

50 Entbürokratisierung Prüfung und Beseitigung von Verboten der Nutzung von
Solarthermie und Photovoltaik in Gestaltungssatzungen und Bebauungsplänen
(CDU)
Siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt III 1
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme wird im Rahmen des eea geprüft.

51 Erarbeitung eines Förderprogramms für die Begrünung von Gebäuden und
Flachdächern (GAL)
Siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I 12
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme wird im Rahmen des eea geprüft.

52
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Solche Aktionen werden im
Rahmen des eea geprüft und durchgeführt.
Ergebnis Task Force: Die Maßnahme wird im Rahmen des eea geprüft.

57 Wiederaufnahme des Projekts Tiefe Geothermie in Weinheim (SPD und CDU)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Eine Machbarkeitsstudie aus
dem Jahr 2011 belegt ein vielversprechendes Potential für die Nutzung der Erdwärme in
Weinheim.
Nach Problemen bei Geothermiekraftwerken in der Oberrheinebene mit seismischen
Ereignissen, Hebungen der Oberfläche und starken Bürgerprotesten, ist die Tiefe
Geothermie im Oberrheingraben ins Stocken geraten. Nach Auskunft des Landesamtes
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau laufen nun einige Projekte wieder langsam an.
Wenn sich die Technik etabliert und auf die besonderen geologischen Verhältnisse des
Oberrheingrabens angepasst hat, kann ein Geothermieprojekt in Weinheim interessant
werden.
Bis dahin soll die Datenlage, die das Vorhandensein von Erdwärme im Bereich von
Weinheim konkretisiert, weiter verbessert werden. Die Verwaltung hat mit der Firma
Rhein Petroleum vereinbart, dass die dort vorhandenen 3 D-Seismikdaten und die bei
einer Bohrung nach Erdöl gewonnenen Daten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Für die Verlängerung der Aufsuchungserlaubnis ist es gegenüber der
Genehmigungsbehörde wichtig, dass der Gemeinderat sein Interesse an der
Weiterverfolgung des Projekts bekundet.
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Ergebnis Task Force: Sie setzt sich ausdrücklich für eine Verlängerung der
Aufsuchungserlaubnis für Erdwärme ein. Das Bauverwaltungsamt verhandelt darüber mit
dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. Die Marktsituation soll beobachtet
werden.

D) Maßnahmen, die mittelfristig weiterverfolgt werden oder von deren
Weiterverfolgung aktuell abgeraten wird

16 Stadtwerke Weinheim auf 100 % erneuerbare Energien umstellen (SPD),
CO2-freier Strommix (CDU)
Stellungnahme Stadtwerke Weinheim GmbH: Es werden bereits Ökostromprodukte
angeboten.
Durch die Umstellung auf Grünstrom für alle Kunden würde sich der Strompreis unter
anderem durch die Preise für Zertifikate erhöhen. Ein Durchreichen der Kosten auf die
Kunden ist schwierig, da es sicherlich eine Kundenklientel geben wird, die eine Erhöhung
(neben den anstehenden Preisveränderungen durch den Gesetzgeber) nicht mittragen
können oder nicht mittragen wollen. Daher halten die Stadtwerke Weinheim GmbH die
heutige Vorgehensweise einer Differenzierung (möglichst hoher Anteil an regenerativer
Erzeugung im Grundportfolio und ein reines Grünstromprodukt für umweltbewusste
Kunden) nach wie vor für sinnvoll.
Bei Erdgas kann ein Aufschlag gezahlt werden, mit dem nachhaltige Projekte zum
klimawirksamen Ausgleich von CO2-Emissionen unterstützt werden.

53 Prüfung der Zulässigkeit und Steuerungsmöglichkeit durch eine Abgabe auf
Einwegverpackungen (Verkaufsstellen für Sofortverzehr) (GAL)
Siehe Stellungnahme der Stadtkämmerei, Anlage 7.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

54 Errichtung von Solar-Ständeranlagen, Prüfung einer schwimmenden PV-Anlage auf
dem Waidsee (GAL)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: Auf einem Baggersee in
Renchen (Baden) wurde in 2019 die größte schwimmende PV-Anlage Deutschlands
eingeweiht. Es handelt sich hier um einen eingezäunten Baggersee, der ausschließlich
für die Kiesgewinnung genutzt wird. Sobald der See einer Freizeitnutzung zugeführt wird,
muss die Photovoltaikanlage zurückgebaut werden. Für eine schwimmende
Photovoltaikanlage auf einem See, der wie der Waidsee zum Baden, Tauchen, Segeln
und Angeln genutzt wird, wären die planungsrechtliche Zulässigkeit, die technische
Machbarkeit sowie die Sicherheit zu prüfen und die Stellungnahmen der
Wasserrechtsbehörde und der unteren Naturschutzbehörde einzuholen.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

55 Keine Warmwasser-Duschen am Waidsee (CDU)
Stellungnahme des Amts für Immobilienwirtschaft, Frau Lauinger: Die vorgeschlagene
Maßnahme "Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Umrüstung bestehender öffentlicher
Duschen in städtischen Liegenschaften mit Münzautomaten" kann nur mittelfristig
umgesetzt werden.
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Bei den Duschen im Strandbad Waidsee handelt es sich aus Sicht der Verwaltung nicht
um öffentliche Duschen im eigentlichen Sinne, da die Strandbadbesucher mit Zahlung
der Eintrittsgelder die Vorhaltung von Dusch- und WC-Anlagen erwarten können.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

56 Förderung der Agro-Photovoltaik für Weinheimer Landwirtschaftsbetriebe (GAL)
Siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I 13.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

58 Genossenschaftsmodell für Photovoltaikanlagen entwickeln (SPD)
Stellungnahme des Bauverwaltungsamts, Frau Ehmsen: In der Umgebung Weinheims
gibt es bereits Energiegenossenschaften, die daran interessiert sind, Projekte in
Weinheim zu realisieren.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

61 Umrüstung der Busflotte auf Hybrid- und E-Mobilität (GAL)
Siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 8, Punkt I 2.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

62 Entwicklung eines Mobilitätskonzepts mit den Schwerpunkten ÖV / Fahrrad /
Fußverkehr (GAL)
Siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I 4.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

63 Planung einer weiteren Haltestelle der RNV-Linie 5 am künftigen Schulzentrum
West (GAL)
Siehe Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herr Marx, Anlage 5, Punkt I 11.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

64 Stadtwerke errichten eine Wasserstofftankstelle (CDU)
Stellungnahme der Stadtwerke Weinheim GmbH, Herr Ernst: Die Stadtwerke betreiben
bereits eine Tankstelle für Erdgasfahrzeuge und beobachten den Markt bezüglich
Wasserstofffahrzeugen.
Ergebnis Task Force: Die Einordnung bleibt bestehen.

II.

Die SPD wünscht eine ausführliche Information darüber, in welcher Weise die Ziele der
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Stellungnahme der Stadtwerke Weinheim GmbH, Herr Ernst:
Gewerbegebiet Nord / Langmaasweg:
Aufgrund der zu erwarteten Grundstücksnutzungen gehen wir davon aus, dass auf den
Grundstücken PV-Anlagen errichtet werden. Aufgrund der gewerblichen Nutzung ist auch
der Leistungsbedarf im Strom-Bezug aus dem Netz  zu berücksichtigen. Gleichzeitig
besteht für gewerbliche Hallen ein eher unterdurchschnittlicher und zeitabhängiger
Wärmebedarf. Aus diesen Gründen wird das Stromnetz auf eine höhere Leistung
ausgelegt. Damit ist dann auch eine Wärmeversorgung der Gebäude auf Basis von
Wärmepumpen möglich.
Neubaugebiet Allmendäcker:
Für das Baugebiet Allmendäcker wurde ein Fachgutachten Besonnung mit
solar+energetischer Bewertung durch das SOLARBÜRO Dr.-Ing. Peter Goretzki im
Auftrag der Stadt Weinheim erstellt. Den Stadtwerken liegt ein Planungsstand vom
12.01.2017 vor. Unter Ziffer 4.5 (Seite 27) wird aufgrund der ermittelten
Wärmebedarfsdichte von 1,13 - 1,3 MWh/a festgestellt: Damit ergeben sich keine
günstigen Voraussetzungen für ein Nahwärmenetz mit Ringleitungen im Planbereich.
Auf dieser Basis haben die Stadtwerke Weinheim in der Planungsphase sich für die
Verlegung einer Erdgasinfrastruktur entschieden. Damit sind problemlos
quartiersbezogene dezentrale Wärmeversorgungskonzepte mit Erdgasunterstützung für
Spitzen- oder Grundlastbedarf (BHKW) umsetzbar. Die Stadtwerke unterstützen die
Bauträger gerne bei der Umsetzung der Wärmeversorgungskonzepte.
GRN Areal
Die Stadtwerke Weinheim haben eine Vorplanung für eine Erweiterung des
Fernwärmenetzes von der Händelstraße in das GRN Areal mit Anbindung der
Weststraße erstellt. Gespräche mit den potentiellen Bauträgern für das Baufeld 1 und 2
wurden im letzten Jahr geführt. Die Bauträger signalisierten Interesse an einer Anbindung
an die Fernwärme, prüfen jedoch auch eigene Versorgungskonzepte.
Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung, Herrn Marx: siehe Anlage 10.

III. Bereitstellung von Haushaltsmitteln
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2020 für Maßnahmen für den

versehen. Sobald die Maßnahmen weiter geprüft und die Kosten hierfür ermittelt sind,
erhält der Gemeinderat eine Vorlage zur Freigabe der Mittel.
Damit bereits angestoßene Projekte weitergeführt werden können, wird beantragt,
folgende Beträge freizugeben:

wieder Interessenten für eine kostenlose neutrale Beratung, ob eine
Photovoltaikanlage auf dem Hausdach errichtet werden kann. In 2019 waren die
ersten 20 Beratungen gefördert, die weiteren Beratungen konnte uns die KliBA für 30

mit eigenem Personal durchf
Beratung.
Eine Evaluation, wie viele Photovoltaikanlagen nach der Beratung errichtet wurden, ist
für März geplant. Das Ergebnis wird dem Gemeinderat vorgestellt.
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Rhein-Neckar-Kreis koordiniert und vom Institut für Energie- und Umweltforschung

prämieren Ideen und Projekte zu Klimaschutzthemen an Schulen. Diese haben sich in
vielen größeren Städten (u.a. Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen) bereits etabliert,
wodurch dort vielfältige Klimaschutzaktivitäten sowie Energieeinsparungen von ca. 5
bis 15 Prozent pro Jahr angestoßen werden konnten. In Weinheim haben sich die
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium angemeldet.
Sobald der Zuschussantrag bewilligt wurde, soll das Projekt starten.

Betriebsgebäudes am Hauptfriedhof (siehe Maßnahme 59). Die Erstberatung für die

förderfähig. Ein Förderantrag wurde bereits gestellt.

Alternativen:
Bei der Frage, ob oder wie Maßnahmen umgesetzt werden, sind viele Alternativen denkbar.
Diese werden im weiteren Verfahren geprüft.

Finanzielle Auswirkung:
Für die Maßnahmen, die bereits in Planung sind, haben die Fachämter entsprechende
Ansätze in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen.
eitstellung von

Die Stadt Weinheim befindet sich derzeit in der Interimswirtschaft. Aus den oben genannten
Gründen werden die Mittel zeitnah benötigt.

Anlagen:
Nummer: Bezeichnung

1 Antrag der GAL
2 Antrag der SPD
3 Antrag der CDU
4 Antrag der FDP
5 Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung vom 28.11.2019
6 Präsentation der Stadtwerke Weinheim GmbH vom 07.01.2020
7 Stellungnahme des Grünflächen- und Umweltamts zur

Baumschutzsatzung vom 18.12.2019
8 Stellungnahme der Stadtkämmerei vom 25.11.2019
9 Antrag der SPD zu Energiekonzepten für Neubaugebiete vom 07.01.2020
10 Stellungnahme des Amts für Stadtentwicklung zum Antrag der SPD vom

22.01.2020
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Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschließt aus den von den Gemeinderatsfraktionen vorgeschlagenen
Maßnahmen zum Klimaschutz eine Prioritätenliste (siehe Zuordnung zu den Kategorien)
zum weiteren Vorgehen.

2. halt

gezeichnet gezeichnet

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister
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Elisa - mobil 01717064289
Elisabeth.Kramer@t-online.de

28. Oktober 2019

An Herrn Oberbürgermeister
Manuel Just
Rathaus / Schloss
69469 Weinheim

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
an bei unsere Anträge zum Thema Klimaschutz, passend zur Behandlung
im ATUS am 6. und im GR am 13. November.
Mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder im Ausschuss und im Gemeinderat.

Mit den besten Grüßen

Elisabeth Kramer
Für die Fraktion der GAL

Anlagen, zwei Anträge:
1. Photovoltaik für Schulzentrum West und Sporthalle
2. Weinheimer Aktionsprogramm Klimaschutz

Gemeinderatsfraktion

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 016/20
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ANTRAG DER GAL-FRAKTION

Photovoltaik für Schulzentrum West und Sporthalle

Auf dem Dach des Schulzentrums West (SZW) sowie auf der Sporthalle des Schulzentrums
werden geeignete Photovoltaikanlagen installiert.

Begründung:
Die bisherige Beschlusslage sieht die energetische Versorgung des Schulzentrums West
inklusive der Sporthalle mittels Holzpellets-Anlage sowie durch das Stromnetz der Stadtwerke
vor. Die Installation von Photovoltaikanlagen wurde bisher verworfen mit der Begründung, die
Schule selbst verbrauche zu wenig Strom. Dadurch sei eine Photovoltaikanlage nicht
wirtschaftlich.

Die Ablehnungsgründe sind jedoch nicht gerechtfertigt. Sie sollen nunmehr mit einer neuen
Wirtschaftlichkeitsberechnung überprüft werden. Dabei sind u.a. die Abgabe von
überschüssigem Solarstroms in das allgemeine Stromnetz und weitere Nutzungen, z.B. im
Rolf-Engelbrecht-Haus oder für  E-Tankstellen vorzusehen.

Im Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept darf es nicht nur eine reine Kosten-
Nutzenrechnung geben, die sich ausschließlich auf die Gebäude von SWZ und Sporthalle
selbst bezieht.
Es gibt weitere Aspekte der Stromnutzung im Bereich des SWZ und des räumlichen Umfelds,
die bisher nicht oder zu wenig berücksichtigt wurden:

Der Schulbetrieb geht bis in den Nachmittag, also länger als einen halben Tag.

 Die Sporthalle wird abends und in den Ferien genutzt, mit Licht, Duschen etc.

 Der Strom- und Energiebedarf wird im Zuge der weiteren Digitalisierung des Schul- und

Gebäudebetriebs ansteigen.

In der Weststadt gibt es Bedarf für mindestens eine Ladestation für E-Fahrzeuge.

Das REH, die Gaststätte und benachbarte Wohnhäuser können mitversorgt werden.

Die Abgabe des Überschussstroms an das allgemeine Netz generiert Einnahmen.

Falls die Stadt nicht selbst investieren will, kommen Trägermodelle durch die Bürgerschaft
und/oder regionale Energiegenossenschaften in Frage.
Bei der Überlassung des Dachs an andere Nutzer sollte auf eine Miete verzichtet werden.

Angesichts der Dringlichkeit von wirksamen Maßnahmen gegen den Klimawandel können wir
in der sonnenreichen Metropolregion auf die Nutzung von Solarenergie nicht verzichten. Die
von der Verwaltung gestartete Kampagne für private Solarenergie wird umso erfolgreicher
sein, je konsequenter die Öffentliche Hand eine Vorbildfunktion wahrnimmt, insbesondere bei
einer so günstigen Lage für eine PV-Anlag wie beim SZW. Ohne die konsequente Nutzung der
Solarenergie werden wir die Ziele des Klimaschutzkonzepts auch nicht ansatzweise erreichen.
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ANTRAG DER GAL-FRAKTION

Weinheimer Aktionsprogramm Klimaschutz
Die GAL-Fraktion schlägt für die klimapolitischen Beratungen des Gemeinderats im Folgenden
eine Reihe von Maßnahmen vor. Diese möchten wir in den Beratungen des Ausschusses für
Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (6.11.2019) und des Gemeinderats (13.11.) im
Einzelnen vorstellen und begründen. Wir streben an, möglichst im Einvernehmen zu
entscheiden, wie mit den einzelnen Maßnahmen verfahren werden soll. Aus der Diskussion
der Vorschläge, die im Gemeinderat insgesamt vorliegen, soll ein Weinheimer
Aktionsprogramm Klimaschutz entstehen. Wir gehen dabei davon aus, dass wir aufgrund der
jüngsten Forschungsergebnisse der Klimaforschung einerseits und aufgrund der aus der
Bevölkerung an uns herangetragenen Forderungen und Wünsche andererseits deutlich mehr
Tempo beim Klimaschutz machen müssen.
Die Stadt Weinheim soll sich zu diesem Zweck als klimapolitisches Ziel setzen, so

Kohlenstoffdioxid-Emissionen mehr zu verursachen.
Es kommt uns dabei mehr auf die Wirksamkeit unseres Handelns denn auf eine bestimmte
Jahreszahl an. Gemeint sind bei den Maßnahmen insbesondere die Bereiche
Energieerzeugung, Wärme, Strom, Verkehr/Mobilität, Landwirtschaft, Naturschutz und
Ernährung.

Strukturelle politische Maßnahmen:
Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens, um Gemeinderatsentscheidungen künftig auf
deren Klimarelevanz prüfen zu können.
Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens zur Feststellung der Klimarelevanz des
Haushaltsplans (ab 2020 oder später), bzw. von Einzelplänen.
Klärung der Frage: Wird das städtische Klimaschutzkonzept von 2013 durch Auftragsvergabe
des Gemeinderats aktualisiert und fortgeschrieben?
Oder erfolgt die Fortschreibung und Erarbeitung konkreter Maßnahmen über den Weg einer
Bewerbung für den European Energy Award und die Teilnahme an dessen Programmen?
Einstellung einer Klimaschutz-Manager*in .
Bildung eines lokalen Klimaschutzbündnisses mit allen wesentlichen örtlichen
Akteuren einschließlich der Unternehmen. Durchführung regelmäßiger Klima-Dialoge.
Vereinbarung lokaler Klimaschutzmaßnahmen, die von den Stadtwerken Weinheim  veranlasst
und durchgeführt werden können.
Auslobung eines Weinheimer Klimapreises für vorbildliche Projekte (privat oder gewerblich).

Einzelne Maßnahmen zum Klimaschutz:
Energie / Wärme:
Erweiterung der Solaroffensive, u.a. durch: Solardachoffensive für öffentliche Gebäude;
Errichtung von Solar- -
Waidsee
Einführung einer generellen Solardachpflicht für Neubauten (kommt als Maßnahme des
Landes).
Aufnahme bauwerksintegrierter PV-Anlagen als Bestandteil der Solaroffensive.

Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung kommunaler Einrichtungen.
Klimaneutralität als Baustandard bei städtischen Gebäuden.
Ausschließlicher Einsatz energiearmer und klimafreundlicher Baustoffe bei städtischen
Baumaßnahmen.
Durchführung eines Pilotprojekts zur Abwärmenutzung.

Entwicklung einer kommunalen Wärmeplanung.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 016/20
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Unternehmen / Wirtschaft
Erschließung der Abwärmepotenziale der Industrie als Beitrag zur Wärmestrategie
Maßnahmen zur Ressourceneffizienz

Verkehr / Mobilität:
Umrüstung der Busflotte auf Hybrid- oder E-Mobilität.
Neuanschaffungen von Dienstfahrzeugen ausschließlich mit Elektrobetrieb.
Umstellung der Bauhof-Fahrzeuge auf E-Mobilität. (Vorbild: Deutsche Post AG)
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur auf alle Stadtteile und Teilorte.
Entwicklung eines Mobilitätskonzepts mit den Schwerpunkten ÖV / Fahrrad / Fußverkehr.
Dazu zählen insbesondere folgende Maßnahmen:
Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof und in der Innenstadt.
Markierung von Fahrradspuren durch den Bereich des ZOB.
Verbesserung der Schulradwege, insbesondere im Bereich des künftigen Schulzentrums
West.
Unterstützung und Förderung der Radschnellwege Weinheim-Mannheim und Heidelberg-
Darmstadt.
Entwicklung eines Werbekonzepts zur besseren Bekanntmachung des städtischen Buslinien-
Angebots.
Angebot an die Weinheimer Bevölkerung, den städtischen Busverkehr an den Samstagen
(zunächst im Dezember 2019) kostenlos nutzen zu können.
Prüfung der Möglichkeiten einer weiteren Taktverdichtung auf der RNV-Linie 5 an Abenden
und Sonntagen (20-Minuten-stattt 30-Minuten-Takt).
Planung einer weiteren Haltestelle der RNV-Linie 5, vorzusehen am künftigen Schulzentrum
West/REH.

Landwirtschaft / Wald / städtische (Natur-)Flächen
Programm zur Stadtbegrünung & für Baumpflanzungen / Teilnahme an der 1.000-Bäume-
Initiative der Kommunalen Landesverbände.
Neuverpachtung von städtischen Pachtflächen nur unter der Vorgabe, dass Pestizide und
Fungizide auf den Flächen nicht eingesetzt werden dürfen.
Erarbeitung eines Förderprogramms für die Begrünung von Gebäuden und Flachdächern.
Förderung der Agro-Photovoltaik für Weinheimer Landwirtschaftsbetriebe.
Maßnahmen zum Waldumbau / klimastabiler Wald / Stärkung der Biodiversität.

Ernährung / Einwegverpackungen u.ä.
-Haus- -Lebensmitteln in

allen Kantinen (insb. Schulen) in Weinheim.
Prüfung der Zulässigkeit und der Steuerungsmöglichkeiten durch eine Abgabe auf
Einwegverpackungen (Verkaufsstellen für Sofortverzehr) (Haushaltsantrag GAL 2019).
Kein Einsatz von Plastikgeschirr bei allen städtischen Veranstaltungen. Anschaffung von 2
oder 3 Spülmobilen. Bei städtischen Veranstaltungen, die für Dritte offen sind, z.B. höhere
Standgebühren bei Nutzung von Einweggeschirr.
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FDP-Fraktion im Weinheimer Gemeinderat
Dr. Wolfgang Wetzel und Karl Bär
Heddesheimer Str. 25, 69469 Weinheim

Weinheim, den 26.11.2019

Antrag zu Klimaschutz und zur Anpassung an Folgen des Klimawandels

Alle Aktionen und Regelungen, die jetzt beschlossen werden sollen, müssen, über einen rein
symbolischen Charakter hinausgehend, einen nennenswerten Beitrag zur Emissionsminde-
rung leisten, als Beispiel für einen effizienten Klimaschutz auch andernorts dienen oder die
lokale Anpassung an das veränderte Klima zum Ziel haben. Die FDP unterstützt besonders
Maßnahmen, die im Rahmen des erweiterten Emissionshandel wirtschaftlich sind, weil damit
gewährleistet ist, den größten Nutzen gegen den Klimawandel zu erzielen und unnütze Ver-
schwendung von Ressourcen zu vermeiden, die zu Lasten anderer wichtigen Aufgaben der
Stadt ginge.

1. Pflanzung von 1000 neuen Bäumen im Stadtgebiet als CO2-Senke, zur Verbesserung
des Mikroklimas und als Schattenspender

2. Verzicht auf eine übermäßige Nachverdichtung, Erhalt von dezentralen Grünflächen
auf privaten Grundstücken

3. Erhalt von Frisch- und Kaltluft-Schneisen, Vermeidung von Riegelbebauung

4. Wirksame Schutzmaßnahmen vor Hochwasser bei künftig häufiger zu erwartenden
Starkregen-Ereignissen

5. Ausbau eines zusammenhängenden, besser ausgeschilderten städtischen Radwege-
netzes zusätzlich zu den bereits beschlossenen Radschnellwegen

6. Übergeordnete verkehrsabhängige Koordination der Ampelschaltungen für einen mög-
lichst kontinuierlichen Verkehrsfluss und Reduktion der Schadstoff-/CO2-Emmissionen
von Ampelstaus

7. Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen für Stadtverwaltung und städtische Betriebe un-
ter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der prognostizierten CO2-Bilanz von
Fahrzeug-Herstellung und voraussichtlicher Nutzung

8. Analyse der städtischen Gebäude zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz und
Eignung für die Installation von CO2-einsparender Technologie auch seitens priva-
ter/genossenschaftlicher Betreiber

9. Förderung von Pilotprojekten zu Photovoltaik-Anlagen zusammen mit lokaler dezentra-
ler Speicherung

Dr. Wolfgang Wetzel   Karl Bär

FDP-Fraktion im Weinheimer Gemeinderat
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Stadt Weinheim

Drucksache: Seite 1 von 3
021/20
00008103

Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Bauverwaltungsamt 021/20
Geschäftszeichen:
60/LKU

Beteiligte Ämter:
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Tiefbauamt
Datum:

20.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Erneuerung des ersten Bauabschnittes der Steingrundstraße in Weinheim-Rippenweier

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Auftrages von Straßenbauarbeiten für die
Erneuerung des ersten Bauabschnittes der Steingrundstraße in Weinheim-Rippenweier an
die Firma Michael Gärtner GmbH, Bahnhofsplatz 6, 69412 Eberbach mit einer
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021/20
00008103

Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Dezernat 02
1 x Amt 14
1 x Amt 20
1 x Amt 66
1 x Vergabestelle

Bisherige Vorgänge:
Keine

Beratungsgegenstand:
Die Stadt Weinheim beabsichtigt die abschnittsweise grundhafte Erneuerung der
Steingrundstraße sowie beider Gehwege in Weinheim-Rippenweier. Der erste Bauabschnitt
hat eine Länge von 217 m und beginnt nach der Kreuzung Arnikastraße und geht bis zur
Steingrundstraße 30.
Es ist ein geschätzter Ausführungszeitraum für die Straßenbauarbeiten vom 09.03.2020 bis
10.07.2020 geplant.
Die Straßenbauarbeiten wurden gem. § 3b Absatz 1 VOB/A öffentlich ausgeschrieben.
Eine ausführliche Bekanntmachung erfolgte am 02.11.2019 auf der Vergabeplattform
Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar sowie auf der Homepage der Stadt
Weinheim. Die Bekanntmachung in verkürzter Form wurde zum selben Zeitpunkt in den
Weinheimer Nachrichten und im Mannheimer Morgen veröffentlicht. In beiden Formen der
Bekanntmachung verwies die Verwaltung auf die Vergabeunterlagen mit dem
Leistungsverzeichnis auf der Vergabeplattform.
Die Submission fand am 09.12.2019 bei der Vergabestelle statt. Während einer
angemessenen Laufzeit der Angebotsfrist der öffentlichen Ausschreibung zeigten insgesamt
12 Firmen Interesse an der Ausschreibung, indem sie die Vergabeunterlagen mit dem
Leistungsverzeichnis von der Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar
heruntergeladen haben. Tatsächlich gaben bis zum Ende der Angebotsfrist fünf Bieter
rechtzeitig ein Angebot ab. Alle Bieter haben ihre Angebote in elektronischer Form
eingereicht.
Das Ingenieurbüro ipr consult aus Neustadt wurde mit der Planung der Baumaßnahme
beauftragt. Das Ingenieurbüro nahm die Erstellung des Leistungsverzeichnisses vor und gab
eine Kostenschätzung für die Bauleistung ab. Die Kostenschätzung belief sich auf einen

Ingenieurbüro ipr consult die Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote in erster
Instanz vor und gab die geprüften Angebote zusammen mit einem schriftlich formulierten
Vergabevermerk als Ergebnis der Angebotsprüfung beim Rechnungsprüfungsamt ab.
Die Angebote wurden sodann nochmals durch das Rechnungsprüfungsamt gem. § 16c
VOB/A geprüft und gem. § 16d VOB/A gewertet. Nach Prüfung und Wertung stimmte das
Rechnungsprüfungsamt der Vergabeprüfung des Ingenieurbüros ipr consult zu.
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Nach Abschluss der Angebotsprüfung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Nr. Bieter Angebotssumme (brutto) in EUR

1 Fa. Michael Gärtner GmbH, Eberbach 365.029,77
2 Bieter 5 396.962,09

3 Bieter 3 429.847,81

4 Bieter 2 490.375,84

5 Bieter 1 608.386,35

Nach abgeschlossener Angebotsprüfung in zweifacher Instanz durch das Ingenieurbüro ipr
consult aus Neustadt und das Rechnungsprüfungsamt ist für die Straßenbauarbeiten zur
grundhaften Erneuerung der Steingrundstraße die Firma Michael Gärtner GmbH aus
Eberb

Alternativen:
Keine

Finanzielle Auswirkung:
Die Stadt Weinheim befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschlussvorlage in der
Interimswirtschaft.
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme. Bereits im Haushalt
2019 waren unter dem Investitionsauftrag I54100402130 entsprechende Mittel für die
Planung und Ausschreibung des ersten Bauabschnittes der Steingrundstraße eingeplant. Die
Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen und
stehen somit in ausreichender Höhe für die Maßnahme zur Verfügung.

Anlagen:
Keine

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Auftrages von Straßenbauarbeiten für die
Erneuerung des ersten Bauabschnittes der Steingrundstraße in Weinheim-Rippenweier an
die Firma Michael Gärtner GmbH, Bahnhofsplatz 6, 69412 Eberbach mit einer

gezeichnet

Dr. Torsten Fetzner
Erster Bürgermeister



Stadt Weinheim

Drucksache: Seite 1 von 4
019/20
00008091

Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Bauverwaltungsamt 019/20
Geschäftszeichen:
60/LKU

Beteiligte Ämter:
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Tiefbauamt
Datum:

22.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2020 bis 2022

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von Straßenunterhaltungsarbeiten für drei Jahre
(2020 bis 2022) an die Firma Schneider GmbH, Neckarvorlandstr. 73, 68159 Mannheim mit

Jahre beträg
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Dezernat 02
1 x Amt 14
1 x Amt 20
1 x Amt 66
1 x Vergabestelle

Bisherige Vorgänge:
Keine

Beratungsgegenstand:
Gegenstand dieser Beschlussvorlage ist die Vergabe von Straßenunterhaltungsarbeiten in
Weinheim als Jahresvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren von 2020 bis 2022. Hier
handelt es sich um Leistungen, welche im Rahmen von Straßenunterhaltungsarbeiten als
kleinere Einzelmaßnahmen im Stadtgebiet Weinheim anfallen. Art und Umfang der
Leistungen sowie Ausführungszeitpunkt- und Fristen werden jeweils im Einzelfall vom
Auftraggeber festgelegt.
Der Jahresvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren wurde gem. § 3b Absatz 1 VOB/A
öffentlich ausgeschrieben. Die öffentliche Ausschreibung wurde nach einem Auf- und
Abgebotsverfahren angelegt, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise der Bieter
unterstellt werden.
Die ausführliche Bekanntmachung als Langversion erfolgte am 14.11.2019 auf der
Vergabeplattform Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar sowie auf der Homepage
der Stadt Weinheim. Eine verkürzte Form der Bekanntmachung wurde ebenfalls am
14.11.2019 in den Weinheimer Nachrichten und im Mannheimer Morgen veröffentlicht. In
beiden Formen der Bekanntmachung verwies die Verwaltung auf das Leistungsverzeichnis
mit den dazugehörigen Vergabeunterlagen insbesondere den KEV Formblättern gemäß dem
Auf- und Abgebotsverfahren auf der Vergabeplattform.
Nach einer langen, angemessenen Angebotsfrist von 60 Kalendertagen im Rahmen der
öffentlichen Ausschreibung zeigten elf Firmen Interesse an der Ausschreibung, indem sie die
Vergabeunterlagen mit dem Leistungsverzeichnis von der Auftragsbörse der Metropolregion
Rhein-Neckar heruntergeladen haben. Tatsächlich gaben nach Ablauf der Angebotsfrist
sieben Firmen rechtzeitig ein Angebot für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen als
Jahresvertrag ab. Davon gingen drei Angebote in elektronischer Form und vier Angebote in
Papierform ein.
Das Ingenieurbüro Schulz GmbH aus Hirschberg wurde mit der Planung des Jahresvertrages
von Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Weinheim beauftragt. Das Ingenieurbüro aus
Hirschberg nahm insbesondere die Erstellung des Leistungsverzeichnisses als Auf- und
Abgebotsverfahren, gemäß den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt Karlsruhe vor. Die

Im Vergleich zum ausgelaufenen Jahresvertrag (2017  2019), der sich auf eine
die Einheitspreise der aktuellen

Marktlage angepasst und die ausgeschriebenen Mengen für den tatsächlichen
Sanierungsbedarf erhöht.
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abgegebenen Angebote liegen erheblich über der Kostenschätzung und spiegeln den aktuell
noch immer überhitzten Baumarkt wider.
Das Ingenieurbüro Schulz GmbH nahm die Prüfung und Wertung der eingegangenen
Angebote in erster Instanz vor und gab die geprüften Angebote zusammen mit einem
schriftlich formulierten Vergabevermerk als Ergebnis der Angebotsprüfung beim
Rechnungsprüfungsamt ab.
Die Angebote wurde sodann nochmals durch das Rechnungsprüfungsamt gem. § 16c VOB/A
geprüft und gem. § 16d VOB/A gewertet. Nach Prüfung und Wertung, stimmte das
Rechnungsprüfungsamt der Vergabeprüfung des Ingenieurbüros zu.
Nach Abschluss der Angebotsprüfung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Nr. Bieter Angebotssumme (brutto) in EUR

1 Fa. Schneider GmbH, Mannheim 385.523,31
2 Bieter 4 390.202,90

3 Bieter 6 394.691,94

4 Bieter 7 407.611,96

5 Bieter 3 446.322,36

6 Bieter 5 517.682,13

7 Bieter 1 560.751,56

Nach abgeschlossener Angebotsprüfung in zweifacher Instanz durch das Ingenieurbüro
Schulz GmbH und das Rechnungsprüfungsamt ist für den Jahresvertrag von
Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Weinheim von 2020 bis 2022 die Firma Schneider

wirtschaftlichste Bieter.

Alternativen:
Keine

Finanzielle Auswirkung:
Im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 sind ausreichend Mittel Teilfinanzhaushalt 7 unter der

-
Maßnahme vorgesehen. Für die Folgejahre 2021 und 2022 sind Mittel für den Jahresvertrag
in oben genannter Höhe bereitzustellen. Die Stadt Weinheim befindet sich zum Zeitpunkt der
Erstellung der Beschlussvorlage in der Interimswirtschaft. Der Gemeinderat hat in seiner
Sitzung am 04.12.2019 den Haushaltsplanentwurf 2020 zur Kenntnis genommen. Es handelt
sich hierbei um eine unaufschiebbare Maßnahme, da der bisherige Jahresvertag zum
31.12.2019 ausgelaufen ist und die kontinuierliche Unterhaltung und Instandsetzung der
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
gewährleistet werden muss.



Drucksache: Seite 4 von 4
019/20
00008091

Die Bauleistung wurde bereits im vergangenen Jahr im November 2019 ausgeschrieben, um
damit eine unterbrechungsfreie Straßenunterhaltung sicherzustellen.

Anlagen:
Keine

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von Straßenunterhaltungsarbeiten für drei Jahre
(2020 bis 2022) an die Firma Schneider GmbH, Neckarvorlandstr. 73, 68159 Mannheim mit
einer Jahres

gezeichnet

Dr. Torsten Fetzner
Erster Bürgermeister



Stadt Weinheim
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Bauverwaltungsamt 018/20
Geschäftszeichen:
60/LKU

Beteiligte Ämter:
Amt für Immobilienwirtschaft
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Datum:

21.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Errichtung einer Unterstellhalle in Holzständerbauweise für Winterdienstfahrzeug in
Weinheim-Oberflockenbach

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Auftrages für die Errichtung einer
Unterstellhalle in Holzständerbauweise für das Winterdienstfahrzeug in Weinheim-
Oberflockenbach an die Firma Ludwig Streib GmbH & Co. KG, Gotenstr. 20, 68259
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Dezernat 02
1 x Amt 14
1 x Amt 20
1 x Amt 65
1 x Vergabestelle

Bisherige Vorgänge:
SD-Nr. GR/166/16
SD-Nr. GR/073/18

Beratungsgegenstand:

Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 aufgrund von Mehrkosten für Planung und Gründung

begonnen, die Ausführung wurde allerdings verschoben, bis die Sanierungsarbeiten für die
vier Wohnungen zur Anschlussunterbringung in der Verwaltungsstelle Oberflockenbach,
Steinklingener Straße 4, weitestgehend abgeschlossen sein sollten. Da die beiden
Bauvorhaben auf einem Grundstück verwirklicht werden sollten, war dies auch aus
logistischer Sicht sinnvoll und notwendig. Für die Mehrkosten bei den Sanierungsarbeiten in

verwendet werden (vgl. SD-Nr. GR/073/18).
Die Stadt Weinheim beabsichtigt die Vergabe zur Errichtung einer Unterstellhalle in
Holzständerbauweise für ein Schneeräumfahrzeug. Die Unterstellhalle ist für den Standort
Rathaus Weinheim-Oberflockenbach in der Steinklingener Str. 4 vorgesehen. Die Errichtung
einer Unterstellhalle wurde als funktionale Leistungsbeschreibung ausgeschrieben.
Die Baugenehmigung für das Gebäude mit den Abmessungen 10 m x 5,50 m liegt bereits
vor. Die Unterstellhalle soll im Sommer 2020 betriebsfertig zur Verfügung stehen. Die
Bauleistungen umfassen sämtliche bauliche Maßnahmen, die zur Errichtung des genannten
Gebäudes erforderlich sind.
Dementsprechend wurde die Errichtung einer Unterstellhalle in Holzständerbauweise gemäß
§ 3b VOB/A öffentlich ausgeschrieben.
Die ausführliche Bekanntmachung erfolgte am 16.11.2019 auf der Vergabeplattform
Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar sowie auf der Homepage der Stadt
Weinheim. Eine verkürzte Form der Bekanntmachung wurde zum selben Zeitpunkt in den
Weinheimer Nachrichten und im Mannheimer Morgen veröffentlicht. In beiden Formen der
Bekanntmachung verwies die Verwaltung auf die funktionale Leistungsbeschreibung mit den
dazugehörigen Vergabeunterlagen insbesondere den KEV Formblättern auf der
Vergabeplattform.
Die Submission fand am 13.01.2020 bei der Vergabestelle statt. Trotz einer langen
Angebotsfrist von 58 Kalendertagen zeigten lediglich vier Firmen Interesse an der
Ausschreibung, indem sie die Vergabeunterlagen mit dem Leistungsverzeichnis von der
Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar heruntergeladen haben.
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Tatsächlich gaben nach Ablauf der Angebotsfrist zwei Firmen rechtzeitig ein Angebot für die
Errichtung einer Unterstellhalle ab. Davon ging ein Angebot in elektronischer Form und ein
Angebot in Papierform ein.
Das Amt für Immobilienwirtschaft, Hochbauabteilung, der Stadt Weinheim nahm die
Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung vor und gab eine Kostenschätzung für die
Baumaßnahme ab. Die Kostenschätzung belief sich auf einen Betrag in Höhe von netto
62.
Wertung der eingegangenen Angebote in erster Instanz vor und gab die geprüften Angebote
zusammen mit einem schriftlich formulierten Vergabevermerk als Ergebnis der
Angebotsprüfung beim Rechnungsprüfungsamt ab.
Als Zuschlagskriterien wurden der Preis mit 70 %, die Qualität des Materials, die
Konstruktion und der Unterhaltungsaufwand jeweils mit 10 % gewertet.
Die Angebote wurde sodann nochmals durch das Rechnungsprüfungsamt gem. § 16c VOB/A
geprüft und gem. § 16d VOB/A gewertet. Nach Prüfung und Wertung stimmte das
Rechnungsprüfungsamt der Vergabeprüfung der Hochbauabteilung zu.
Nach Abschluss der Angebotsprüfung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Nr. Bieter Angebotssumme (brutto) in EUR

1 Fa. Ludwig Streib GmbH & Co. KG,
Mannheim

108.877,59

2 Bieter 2 124.950,00

Nach abgeschlossener Angebotsprüfung in zweifacher Instanz durch die Hochbauabteilung
und das Rechnungsprüfungsamt ist für die Errichtung einer Unterstellhalle in
Holzständerbauweise am Standort Rathaus Weinheim-Oberflockenbach die Firma Ludwig

der wirtschaftlichste Bieter

Alternativen:
Keine

Finanzielle Auswirkung:

Unter Berücksichtigung des wirtschaftlichsten Angebotes für die Errichtung der

155.000
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme. Im Haushaltsjahr

eingeplant. Weiterhin stand
Ermächtigungsübertrag zur Verfügung. Die Restmittel aus dem Haushaltjahr 2019 werden
durch Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.
Durch die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme
eingeplanten und übertragenen Mittel für den Bau der Unterstellhalle nicht aus.
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sind bereits über die Änderungslisten auf dem Investitionsauftrag I11250201100 für das
Haushaltsjahr 2020 eingeplant.
Im Rahmen der Durchführung des Vergabeverfahrens im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich
rechtliche Verpflichtungen zur Auftragsvergabe für den Bau der Unterstellhalle, so dass die
Maßnahme unaufschiebbar ist.

Anlagen:
Keine

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Auftrages für die Errichtung einer
Unterstellhalle in Holzständerbauweise für das Winterdienstfahrzeug in Weinheim-
Oberflockenbach an die Firma Ludwig Streib GmbH & Co. KG, Gotenstr. 20, 68259

gezeichnet

Dr. Torsten Fetzner
Erster Bürgermeister
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Tiefbauamt 022/20
Geschäftszeichen:
66/SBU

Beteiligte Ämter:
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Datum:

24.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Grundhafte Erneuerung eines Teilbereiches der Stettiner Straße in Weinheim

Beschlussantrag:

1. De

2. Der Gemeinderat stimmt der nachträglichen überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die
grundhafte Erneuerung eines Teilbereiches der Stettiner Straße zu. Zur Deckung der

Haushaltsjahr 2019 herangezogen.
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Amt 20
1 x Amt 14
1 x Amt 61
1 x Amt 66

Bisherige Vorgänge:
SD-Nr. 062/19

Beratungsgegenstand:
Auf der Grundlage des Vergabebeschlusses vom 22.05.2019 durch den Gemeinderat der
Stadt Weinheim (Vorlage 062/19), wurde die Firma Joh. Schön & Sohn Bau GmbH & Co. KG

 zum Angebotspreis

Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege (782 m²) inklusive der Rinnen- und Bordanlage.
Des Weiteren wurden die Straßenübergänge barrierefrei ausgebaut sowie die
Straßenentwässerung verbessert. Bei dem Bauvorhaben kam es bei der Ausführung zu
zusätzlichen Leistungen, die von der Firma Joh. Schön & Sohn als Nachtrag 1 eingereicht
wurden.
Der Nachtrag wurde dem Grunde und der Höhe nach geprüft und mit der Firma Joh. Schön &
Sohn verhandelt. Der Nachtrag 1 beinhaltet nachfolgende zusätzliche Leistungen:
Wegen nicht tragfähigen Untergrund musste, nach den Vorgaben des beratenen
Bodengutachters, die Fahrbahn mit einem vollgebundenen Oberbau mit 24 cm
Asphalttragschicht und 6 cm Binderschicht hergestellt werden.

Unter Berücksichtigung der im Nachtrag 1 zusammengefassten Mehrleistungen und den
Massenerhöhungen aus dem Hauptauftrag ergibt sich ein geprüfter Schlussrechnungsbetrag

Zusätzlich werden noch Mittel für die Ingenieurleistungen (Ing. Büro E. Schulz) in Höhe von

benötigt. Unter Berücksichtigung der bisher angefallenen Kosten (Planungskosten etc.)
betragen die Gesamtkosten der Maßnahme rund 235.000,-
Die Baumaßnahme ist bereits fertig gestellt und wurde am 14.08.2019 mangelfrei
abgenommen.

Alternativen:
Keine
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Finanzielle Auswirkung:
Die Gesamtkosten für die im Jahr 2019 abgeschlossene Baumaßnahme (Baukosten ca.

200.00
Die zur Deckung der Differenz überplanmäßig benötigten Mittel von 35.000 Euro können mit

dem Investitionsauftrag I54100302100 aus dem Haushaltsjahr 2019 gedeckt werden. Die
Erneuerung der Zufahrt zum Sportplatz Sulzbach musste auf Grund des stockenden
Fortschritts der Flurbereinigungsmaßnahmen für den Bereich Sulzbach / Hemsbach /
Laudenbach (Planfeststellung und Ausgleichsmaßnahmen Kreisverbindungsstraße K4229)
im Jahr 2019 gestoppt werden. Eine realistische Zeitplanung ist auf Grund der direkten
Abhängigkeit von der Flurbereinigungsbehörde derzeit nicht möglich.

Anlagen:
Keine

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat stim

2. Der Gemeinderat stimmt der nachträglichen überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die
grundhafte Erneuerung eines Teilbereiches der Stettiner Straße zu. Zur Deckung der

Haushaltsjahr 2019 herangezogen.

gezeichnet gezeichnet

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Tiefbauamt 023/20
Geschäftszeichen:
66/UW

Beteiligte Ämter:
Amt für Stadtentwicklung
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Datum:

24.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Wegweisende Beschilderung Überabreitung und Ergänzung der wegweisenden
Beschilderung zu den Gewerbegebieten der Stadt Weinheim

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat stimmt der Kostenübernahme durch die Stadt Weinheim für die anteilige
Erneuerung bzw. Aktualisierung der wegweisenden Beschilderung zu den Gewerbegebieten
im Stadtgebiet in Höhe von derzeit ca. 185.000 Euro brutto zu. Die Kostenübernahme wird
auf der Grundlage dieses Beschlusses mit der Freudenberg Real Estate GmbH schriftlich
vereinbart.
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Protokollzweitschrift
1 x Rechnungsprüfungsamt
1 x Kämmerei
1 x Amt für Stadtentwicklung
2 x Tiefbauamt

Bisherige Vorgänge:
ATU-Beschluss SD-Nr. 004/18 vom 10.01.2018

Beratungsgegenstand:
Gemäß dem Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt (004/18, ANLAGE 1) vom
10.01.2018 soll im Zuge der erforderlichen Anpassung der Beschilderung zum Industriepark
(Zufahrt insbesondere über das neue Tor 3) durch die Freudenberg Real Estate GmbH auch
eine konzeptionelle Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung zu den
städtischen Gewerbegebieten erfolgen. Ziel der überarbeiteten Wegweisungskonzeption ist
es, die Verkehre zu und von den Gewerbegebieten gezielter als bislang möglich über die
Westtangente und B38 zu lenken. Die Beschilderung für neue Gewerbegebiete (Nord,
Hintere Mult) soll sich von Beginn an in das neue Konzept einfügen. Die Kopplung der
Maßnahme mit der Anpassung der Beschilderung für den Industriepark verspricht
Kostenvorteile für die Stadt, da ein Teil der betroffenen Wegweiser ohnehin für die
angepasste Beschilderung des Industrieparks ausgetauscht werden muss.
Gemeinsam mit der Freudenberg RE wurde eine ausführungsreife Planung erarbeitet. Um
die Realisierung zu beschleunigen, wurde das Ingenieurbüro Planungsteam Jakobs Gänssle
GmbH aus Saarbrücken beauftragt und die insgesamt 59 Schilderstandorte (30 Stück Stadt,
29 Stück CF) von der Freudenberg RE ausgeschrieben (beschränkte Ausschreibung mit
vorheriger Abfrage geeigneter Unternehmer). Von insgesamt 12 interessierten Bietern wurde
nur von einem Unternehmen, der Fa. Kurt Ries GmbH aus Bruchsal ein Angebot zum
Eröffnungstermin am 29.11.2019 unterbreitet. Ein Bietergespräch fand unter Teilnahme der
Stadt (Tiefbauamt) am 14.01.2020 statt.
Insgesamt bietet die Fa. Ries die ausgeschriebenen Leistungen (Schilderanfertigung, Bau
und Montage, inkl. Verkeh

auf die Freudenberg RE.

Bestandsschildertafeln (konsumtiv).
Weiterhin fallen für den städtischen Anteil Ingenieurleistungen (Leistungsphase 6 bis 9 und

Die Maßnahme wurde von der Firma Freudenberg RE 2019 ausgeschrieben und submittiert.
Aufgrund der Bindefrist des Angebots muss die Beauftragung zeitnah erfolgen. Geplant ist
die Ausführung im Zeitraum vom 01.04.2020 bis 31.07.2020 (4 Monate Bauzeit).
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Da die Wegweisung nur Sinn macht, wenn sie insgesamt durchgeführt wird und zudem bei
einer gemeinsamen Beauftragung Synergieeffekte und Kosteneinsparungen entstehen, ist es
unbedingt erforderlich, dass auch die Stadt bereits im Vorgriff auf den Haushalt 2020 eine
Verpflichtung zur Tragung der auf die Stadt entfallenden Kosten eingeht. Es handelt sich
daher um eine unaufschiebbare Maßnahme.

Alternativen:
Siehe ATU SD-Nr. 004/18 (ANLAGE 1)

Finanzielle Auswirkung:
Die Stadt Weinheim befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschlussvorlage in der
Interimswirtschaft. Die Restmittel aus dem Jahr 2019 in Höh
Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Im Finanzhaushalt sind unter

I

Damit stehen vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Haushaltsansätze 2020 sowohl im
Investitionshaushalt als auch im Ergebnishaushalt ausreichend Mittel für die Maßnahme zur
Verfügung.

Anlagen:
Nummer: Bezeichnung

1 Beschluss ATU 004/18 vom 10.01.2018

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat stimmt der Kostenübernahme durch die Stadt Weinheim für die anteilige
Erneuerung bzw. Aktualisierung der wegweisenden Beschilderung zu den Gewerbegebieten
im Stadtgebiet in Höhe von derzeit ca. 185.000 Euro brutto zu. Die Kostenübernahme wird
auf der Grundlage dieses Beschlusses mit der Freudenberg Real Estate GmbH schriftlich
vereinbart.

gezeichnet gezeichnet

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister
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Protokollauszug

aus der öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Technik und Umwelt am 10. Januar 2018

3 Wegweisende Beschilderung Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden
Beschilderung zu den Gewerbegebieten der Stadt Weinheim
Beschlussvorlage 004/18

Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Amt für Stadtentwicklung 004/18
Geschäftszeichen:
61-CB-Herr Buhles
Beteiligte Ämter:
Stadtkämmerei
Tiefbauamt
Wirtschaftsförderung
Datum:

01.01.2018

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Ausschuss für Technik und Umwelt Ö Beschlussfassung 10.01.2018

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung siehe Seite 5

Betreff:
Wegweisende Beschilderung Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden
Beschilderung zu den Gewerbegebieten der Stadt Weinheim

Beschlussantrag:

1. Dem unter Punkt 2 dargestellten Konzept für die Überarbeitung und Ergänzung der
wegweisenden Beschilderung zu den Gewerbegebieten wird zugestimmt.

2. Dem unter Punkt 3 dargestellten weiteren Vorgehen wird zugestimmt. Die erforderlichen
Mittel in Höhe von 120.000 Euro werden im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Dezernat II
1 x Ämter 66, 20, Wifö
1 x Amt 61 z.d.A.

Bisherige Vorgänge:
keine

Beratungsgegenstand:
Nach erfolgter Herstellung der Nordanbindung des Industrieparks Freudenberg ist auf
Grundlage des Städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan Nr. 1/02-13 für den Bereich

wegweisende Beschilderung
zum Industriepark insbesondere über das neue Tor 3 anzupassen. Diese Maßnahme
erfolgt auf Kosten des Vorhabenträgers (Freudenberg Real Estate Management GmbH).
Parallel zur Ausarbeitung des Konzepts für die wegweisende Beschilderung zum
Industriepark (durch Modus Consult Speyer GmbH) hat die Verwaltung auch Überlegungen
zur Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung für die Gewerbegebiete
in Weinheim getroffen. In großen Teilen sind die für die Beschilderung zum Industriepark zu
ändernden bzw. auszutauschenden Schilder auch für die Beschilderung der Gewerbegebiete
von Bedeutung. Aus Sicht der Verwaltung empfiehlt es sich deshalb, die Beschilderung zu
den Gewerbegebieten in Weinheim im Zuge der ohnehin anstehenden Maßnahmen zur
Anpassung der Beschilderung zum Industriepark ebenfalls anzupassen.

1. Gründe für eine Anpassung der Gewerbegebietsbeschilderung
Neben der Kostenersparnis, die durch die Änderung der Gewerbebeschilderung im Zuge
der Beschilderung der Nordanbindung Freudenbergs zu erwarten ist, gibt es folgende
weitere Gründe, eine Anpassung der wegweisenden Beschilderung zu den
Gewerbegebieten generell vorzunehmen:

Die vorhandene Beschilderung der Gewerbegebiete ist nicht vollständig bzw. folgt
keinem einheitlichen Prinzip. Größtenteils sind die Gewerbegebiete wenn überhaupt

erst im nahräumigen Umfeld mit Gebietsbezeichnung und Gewerbesymbol
ausgeschildert. Teilweise fehlt eine Wegweisung unter Verwendung des
Gewerbesymbols sogar gänzlich. Auf den überörtlichen Verkehrswegen von Westen,
Süden und Norden bzw. Nordosten kommend findet sich keine durchgängige
Wegweisung zu den einzelnen Gewerbegebieten.

 Aufgrund der vorgenannten Punkte findet derzeit keine gezielte Lenkung der Verkehre
zu den jeweiligen Gewerbegebieten durch Beschilderung statt. Ziel ist es,
insbesondere den gewerblichen Verkehr nicht durch die Innenstadt, sondern
konzentriert über die Westtangente und die B38 zu leiten.

 Aufgrund der vorgenannten Punkte ist auch Optimierungspotenzial im Hinblick auf die
Wahrnehmbarkeit der Gewerbelagen zu sehen.

Neue Gewerbegebiete (Bergstraße/Langmaasweg, Hintere Mult) sollten soweit über
die wegweisende Beschilderung möglich  von Beginn an ausgeschildert werden. Die
perspektivische Wegweisung zu diesen Gebieten sollte sich möglichst in ein

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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Gesamtkonzept der Wegweisung zu den Gewerbegebieten der Stadt einfügen und
nicht als nachträgliche, isolierte Maßnahme, die bereits stets einen Eingriff in die
bestehende Beschilderung bedeuten würde, umgesetzt werden. Im Falle des Gebiets

Realisierung die schon bestehende Gewerbelage Olbrichtstraße (Gewerbegebiet

Multring und Olbrichtstraße erfolgen soll, nicht über Mierendorffstraße und
Olbrichtstraße.

2. Konzeption der Gewerbegebietsbeschilderung
Die Anlage 1 zeigt die Grundkonzeption für die wegweisende Beschilderung der
Gewerbegebiete.
Erfasst werden die größeren Gewerbegebiete Weinheims. Diese befinden sich
ausnahmslos in der Kernstadt (einschließlich Waid). Weitere Gewerbeflächen sollen und
können aus Sicht der Verwaltung nicht Gegenstand einer Gesamtkonzeption für die
wegweisende Beschilderung sein.
Grundgedanke der Konzeption ist es, die Verkehre zu den Gewerbegebieten der Stadt
Weinheim gezielt in Nord-Süd-Richtung über die Westtangente und B38 sowie in Ost-
West-Richtung über die B38 abzuwickeln. Bereits vor den ersten entscheidenden
Gabelungen auf den Hauptzufahrtsstraßen soll daher erstmalig eine Beschilderung der
Gewerbelagen erfolgen. Relevant sind hierbei folgende Verkehrswege bzw. Standorte:

 aus Richtung Westen: B38 (nach Übergang A659) vor Abzweig Mannheimer Straße

aus Richtung Süden: B3 vor Abzweig Westtangente

 aus Richtung Norden/Nordosten:
- B38 vor Abzweig B3
- B3 vor Abzweig B38
- K4229 (KVS) vor Übergang auf B38

Von diesen Standorten ausgehend soll die Wegweisung bis zu den jeweiligen
Gewerbegebieten durchgängig fortgeführt werden. Dabei wird im Regelfall nur eine
erforderliche Richtungsänderung beschildert; die Weiterfahrt in Geradeausrichtung wird
nur beschildert, wenn dadurch am jeweiligen Knotenpunkt eine unklare Wegweisung
vermieden wird.
Soweit möglich sollen Sammelbezeichnungen gewählt werden, um die Anzahl der zu
beschildernden Ziele bzw. des Textes zu reduzieren. So werden beispielsweise am
Knotenpunkt B3/Westtangente von Süden kommend die Verkehre zu allen nördlich von
diesem Standort gelegenen Gewerbegebieten in die gleiche Richtung auf die

Gewerbesymbol Verwendung finden soll.
Die bestehende Systematik der Bezeichnung der Gewerbegebiete soll dem Grunde nach
beibehalten und teilweise optimiert werden. Die Bezeichnung der Gewerbegebiete nach
Himmelsrichtungen ermöglicht vergleichsweise kurze Bezeichnungen sowie eine logische
Auffindbarkeit unabhängig von der Ortskenntnis aufgrund der räumlichen Verortung.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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für die Vorwegweisung bis in den Nahbereich der Gewerbelagen unter der Bezeichnung

separaten Zufahrten sollen diese einzelnen Teillagen aber auch für die wegweisende
Beschilderung im Nahbereich eine differenzierte Bezeichnung erhalten. Soweit Teillagen
mehrere Straßen umfassen, ist eine Bezeichnung nach einem Straßennamen nicht
sinnvoll. Zudem sollte die Bezeichnung möglichst kurz sein.

Mierendorffstraße zusammengefast werden. Die Bereiche südwestlich der Westtangente
 und

festgehalten werden. Eine weitergehende Integration in das Gesamtkonzept (in
Verbindung mit einer geänderten Gebietsbezeichnung) ist aus Sicht der Verwaltung
weder sinnvoll möglich noch erforderlich. Eine Auffindbarkeit des Gebiets ist über die im
Bestand bereits vorhandene vollständige Beschilderung an der B3 im Bereich des
Knotenpunkts B3/Muckensturmer Straße sowie an der Muckensturmer Straße gegeben.
Berücksichtigt werden in diesem Konzept lediglich die überörtlichen Verkehre von der
Autobahn kommend, bzw. dessen Umleitungsstrecken, da vor allem der Lkw-Verkehr
gelenkt werden soll. Von einer Aufnahme der Beschilderung entlang weiterer Landes-
und Kreisstraßen wird abgesehen, da dies bei der bereits vorhandenen Vielzahl an Zielen
in der wegweisenden Beschilderung nicht darstellbar ist.

3. Umsetzung / Weiteres Vorgehen
Wie eingangs dargestellt ist eine Kopplung mit der Umsetzung der Beschilderung zur
Nordanbindung Freudenberg sinnvoll und daher die Empfehlung der Verwaltung. Die
Stadt müsste in diesem Fall nur die Kosten tragen, die zusätzlich zu den Änderungen der
Beschilderung der Nordanbindung Freudenberg entstehen. Einsparungen ergeben sich
durch die Kostenteilung von Schildern, die gemeinsam geändert werden. Neben Kosten
für die Herstellung neuer Schilder oder Schilderaufsätze können insbesondere auch
Montagekosten und weitere damit in Verbindung stehende Kosten wie zum Beispiel für
die Verkehrssicherung eingespart werden.
Sofern die dargestellte Grundkonzeption Zustimmung findet und die Bereitstellung der
erforderlichen Haushaltsmittel (siehe unten) beschlossen wird, kann die Umsetzung
dieser städtischen Maßnahme in Abstimmung mit den Maßnahmen für die
Neubeschilderung des Industrieparks in die Wege geleitet werden.

Alternativen:
 Aus Sicht der Verwaltung ist in einem möglichen generellen Verzicht auf eine

Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung zu den
Gewerbegebieten vor dem Hintergrund der vorhandenen Defizite und dem Anspruch
an eine adäquate Beschilderung der in Planung bzw. Umsetzung befindlichen neuen
Gewerbegebiete keine sinnvolle Alternative zu sehen.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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Eine Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung zu den
Gewerbegebieten kann grundsätzlich auch losgelöst von der Anpassung der
Beschilderung zum Industriepark Freudenberg erfolgen  dann jedoch zu
voraussichtlich deutlich höheren Kosten für die Stadt, da diverse Schilder, die bereits
für die Anpassung der Beschilderung zum Industriepark Freudenberg komplett
ausgetauscht werden, dann nochmals ersetzt werden müssten.

Finanzielle Auswirkung:
Nach einer ersten Kostenschätzung auf Grundlage einer Kostenkalkulation von Modus
Consult ist für die Überarbeitung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung für die
Gewerbegebiete im Zuge der Anpassung der Beschilderung für den Industriepark mit Kosten
in Höhe von rund 120.000 Euro brutto zu rechnen. Weitere Planungskosten sind hierbei
bereits berücksichtigt. Die genauen Herstellungskosten hängen jedoch von der genauen
Umsetzung in Einzelfällen und teilweise auch von der Beschaffenheit der Fundamente bei
Schildern ab, die vergrößert werden müssen. Daher lassen sich die Kosten zum jetzigen
Zeitpunkt nur grob schätzen.
Bislang sind keine Mittel für diese Maßnahme im Haushaltsplanentwurf 2018 vorgesehen.
Zur Umsetzung der Maßnahme sind Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 Euro im
Haushaltsplan 2018 für das Haushaltsjahr 2018 bereitzustellen:

1. Im Teilergebnishaushalt 7, Produktgruppe 5410: Mittel in Höhe von 100.000 Euro für
Anpassungsmaßnahmen an bestehenden städtischen Schildern einschließlich
weiterer Planungsleistungen sowie für Maßnahmen an der Beschilderung in der
Zuständigkeit von Kreis, Land oder Bund, deren Änderung bzw. Ergänzung die Stadt
zahlen muss.

2. Im Teilfinanzhaushalt 7, Produktgruppe 5410: Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die
Erneuerung städtischer Schilder und soweit erforderlich deren Fundamente.

Die Mittel nach Ziffer 1 und 2 sollen gegenseitig deckungsfähig sein.

Anlagen:

Nummer: Bezeichnung

1 Grundkonzeption Wegweisende Beschilderung Gewerbegebiete

Beschlussantrag:

1. Dem unter Punkt 2 dargestellten Konzept für die Überarbeitung und Ergänzung der
wegweisenden Beschilderung zu den Gewerbegebieten wird zugestimmt.

2. Dem unter Punkt 3 dargestellten weiteren Vorgehen wird zugestimmt. Die erforderlichen
Mittel in Höhe von 120.000 Euro werden im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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gezeichnet gezeichnet
Dr. Torsten Fetzner Heiner Bernhard
Erster Bürgermeister Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________

StR Emenlauer (SPD) verlässt die Sitzung nach seinem Wortbeitrag und vor der Abstimmung
über den Beschlussantrags.

Oberbürgermeister Bernhard teilt mit, dass man mit dem Konzept nicht nur die aktuellen
Gebiete aufgreifen, sondern die Beschilderung ganzheitlich überarbeiten wolle.

StR Pröhl (CDU) berichtet, dass man keinen guten Treffer lande, wenn man im Internet nach
dem Thema Gewerbegebiete in Weinheim suche. Insofern wirft er die Frage auf, ob eine
Übertragung des Konzepts ins Internet sinnvoll sei. Die Navigation erfolge schließlich nicht
nur über die Navigationsgeräte, sondern auch über Smartphones. Er fragt, mit wie vielen
Nutzern die Verwaltung über das Konzept gesprochen habe. Er regt an, mit den
Gewerbetreibenden zu reden.

Der Oberbürgermeister vertraut bei der Erstellung des Konzepts auf die Fachleute bei der
Stadtverwaltung. Man habe keine Befragung der Betroffenen durchgeführt.

Herr Marx (Amt 61) erklärt, dass es um die offizielle Wegweisung geht, die mit Vorschriften
verbunden sei. Man stelle sich die konzeptionelle Frage, wo man den Verkehr durchleiten
wolle. Die Verwaltung sei sich konzeptionell sicher.

StR Pröhl (CDU) stellt klar, dass es ihm um das gute Gefühl der Gewerbetreibenden gehe,
eingebunden zu sein.

StR Emenlauer (SPD) beschreibt die in der Sitzungsvorlage genannten Gründe für die neue
Konzeption der Beschilderung als sinnvoll. Eine generelle Neubeschilderung lehne die SPD-
Fraktion allerdings ab. Zumal man davon ausgehe, dass die veranschlagten 120.000 Euro
dafür nicht ausreichen. Man plädiere vielmehr für eine getaktete Neubeschilderung immer
dann, wenn neue Gewerbegebiete entstehen oder bestehende sich grundlegend verändern.
Er erklärt die Zustimmung der SPD-Fraktion zu Ziffer 1 des Beschlussantrags. Ziffer 2 lehne
man ab.

StRin Springer (Freie Wähler) stellt fest, dass die neue Beschilderung eigentlich einer der
Wünsche sei, die man aus finanziellen Gründen streichen müsste. Bei der sich bietenden
Gelegenheit wäre es jedoch fast sträflich, diese nicht wahrzunehmen. Sie erklärt die
Zustimmung der Fraktion der Freien Wähler.

StR Dr. Boguslawski (GAL) teilt mit, dass die GAL-Fraktion das Konzept grundsätzlich für gut
und richtig hält und zustimmen werde. Man befürworte insbesondere die Zielsetzung, den
LKW-Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten. Er merkt an, dass die Beschilderung nur
einen Teil der Orientierungshilfe darstelle. Daher sei eine Abstimmung mit den ansässigen
Unternehmen wichtig. Er denke dabei an die Anfahrtsskizzen auf den Webseiten der
Unternehmen. Es wäre nicht gut, wenn diese nicht mit der Beschilderung übereinstimmen.
Des Weiteren müssten die Zeichnungen für Fremde verständlich sein. Daher regt er an, das
Konzept mit Ortsfremden zu testen. Weiter könne er sich vorstellen, bestimmte Strecken für
LKW zu sperren  oder zumindest einen entsprechenden Hinweis zu geben.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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Zusammenfassend beschreibt er den Ansatz des Konzeptes als gut. Jedoch gebe es auch
viele Fallstricke.

Der Oberbürgermeister betont, dass es darum gehe, dass LKW nicht unnötig suchen
müssen. Bei bestimmten Straßen die Durchfahrt für LKW zu verbieten, hält er für nicht
sinnvoll. Schließlich sei man bei der Müllentsorgung oder bei Umzügen auf LKW im
gesamten Stadtgebiet angewiesen. Man brauche vielmehr eine kurze und verständliche
Verbindung zu den Gewerbegebieten. Auch habe die Stadt Weinheim keine Chance, in die
Programmierung von Navigationsgeräten einzugreifen. Vorstellen könne man sich dagegen,
dass man das System dem Weinheimer Mittagstreff der Unternehmer nahebringt oder einen
Brief an die bekannten Speditionen verfasst. Eine Probephase sei nicht möglich.

StR Bär (Weinheimer Liste) zeigt sich erfreut, dass die Firma Freudenberg die Beschilderung
umstellen wolle. Jedoch solle die Stadt Weinheim hier nicht mitziehen. Die Kosten von

StR Dr. Wetzel (FDP) stellt fest, dass die Firma Freudenberg eine neue Beschilderung
benötigt. Sich daran anzuschließen, sei eine gute Idee. Die Wegweisung nach
Himmelsrichtungen sei gut und sinnvoll. Es wirft jedoch die Frage auf, ob sich die meisten
LKW-Fahrer eher an die Navigationsgeräte halten. Dennoch komme der Beschilderung eine
gewisse Berechtigung zu. Schließlich seien nicht alle Navigationsgeräte auf dem neuesten
Stand. Mit Blick auf die Kosten beschreibt er
warum die Beschilderung so teuer ist. Er erklärt die Zustimmung der FDP-Fraktion.

StR Dr. Labudda (DIE LINKE) beschreibt den Zeitpunkt als günstig. Insofern mache die
Überarbeitung der Beschilderung Sinn. Die LKW-Fahrer könnten so den richtigen Weg finden
und werden aus der Innenstadt herausgehalten. Er verweist auf die regelmäßigen
Falschfahrer zur Firma Freudenberg. Er stellt fest, dass es die neue Adresse bei der Firma
Freudenberg gebe, die nun schon seit Jahren seitens des Unternehmens vorbereitet werde.
Davon abgesehen gebe es bei den anderen Firmen keine neuen Adressen. Den Hinweis der
GAL-Fraktion, eine Mitteilung an die Gewerbetreibenden wegen individuellen
Anfahrtsskizzen hält er für deine sinnvolle Idee. Klar sei auch, dass die Navigationsgeräte
eine Zeit lang brauchen, um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.

Ergebnis:  Mehrheitliche Zustimmung
Ja 16  Nein 1  Enthaltung 2  Befangen 0

<------------------------------------------------>

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 023/20
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Bauverwaltungsamt 020/20
Geschäftszeichen:
60/LKU

Beteiligte Ämter:
Feuerwehr
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Tiefbauamt
Datum:

23.01.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Beschaffung und Lieferung eines Vorauslöschfahrzeuges für die Feuerwehr Weinheim

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zur Beschaffung des Fahrgestelles
(Los 1) für das Vorauslöschfahrzeug an die Firma Ziegler GmbH, Albert-Ziegler-Str. 1,

utto.
2. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zum Feuerwehrtechnischen Aufbau

(Los 2) für das Vorauslöschfahrzeug an die Firma Ziegler GmbH, Albert-Ziegler-Str. 1,

3. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zur Beladung (Los 3) für das
Vorauslöschfahrzeug an die Firma Weinhold GmbH, Kalterer Str. 21, 64646 Heppenheim
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
1 x Dezernat 02
1 x Amt 14
1 x Amt 20
1 x Feuerwehr
1 x Vergabestelle

Bisherige Vorgänge:
Keine

Beratungsgegenstand:
Die Stadt Weinheim beabsichtigt nach dem Feuerwehrbedarfsplan die Beschaffung eines
Vorauslöschfahrzeuges (VRLF) für die Feuerwehr Weinheim.
Die Beschaffung und Lieferung von zwei Vorauslöschfahrzeugen wurde bereits im November
2018 aufgeteilt in drei Losen europaweit im Rahmen eines offenen Verfahrens
ausgeschrieben. Die europaweite Ausschreibung musste jedoch nach § 63 Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 VgV aufgehoben werden, da kein Angebot eingegangen ist, das den
Ausschreibungsbedingungen entsprach. Infolge dessen wurde die Lieferleistung nochmals
im April 2019 im nichtoffenen europaweiten Vergabeverfahren ausgeschrieben. Nach
Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote musste festgestellt werden, dass selbst
der günstigste Bieter rund 73 % über der Kostenschätzung lag. Die Ausschreibung wurde
damit ebenso nach § 63 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 VgV aufgehoben, da kein wirtschaftliches
Ergebnis erzielt wurde. Ein Ergebnis ist dann nicht wirtschaftlich, wenn keiner der Angebote
ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit einer Kostenüberschreitung von 73 % lag
damit eine nicht nur unerhebliche Unwirtschaftlichkeit vor.
Die Beschaffung und Lieferung von zwei Vorauslöschfahrzeugen wurde sodann nochmals
europaweit im offenen Verfahren gem. § 15 VgV ausgeschrieben und soll losweise vergeben
werden. Es handelt sich dabei um folgende drei Lose:

Los 1: Fahrgestelle
Los 2: Feuerwehrtechnischer Aufbau
Los 3: Beladung

Der geschätzte Auftragswert für Los 1 zur Beschaffung der Fahrgestelle belief sich auf einen

und für Los 3 zur Bel
Die Feuerwehr erarbeitete das Leistungsverzeichnis. Zu den Vergabeunterlagen gehörte
insbesondere die Bewertungsmatrix, die sich wie folgt zusammenstellt. Pro
Zuschlagskriterium konnten für jedes Los eine gewisse Punktzahl erreicht werden, die
anhand der Wichtung (in Prozent) die Summe jedes Kriteriums ergab. In der Summe konnte
insgesamt für Los 1 ein Höchstwert von 97, für Los 2 ein Höchstwert von 116
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und für Los 3 ein Höchstwert von 43 erreicht werden. Die Zuschlagskriterien, wonach die
Angebote gewertet wurden, werden für beide Lose wie folgt mit deren Punkte und
Gewichtung dargestellt:

Los 1: Fahrgestell
Kriterium Punkte Gewichtung
1. Preis 80 Punkte 45 %
2. Umsetzung des LV 44 Punkte 25 %
3. Qualität und Funktionalität 175 Punkte 20 %
4. Garantie, Lieferzeit, Service 145 Punkte 10 %

Los 2: Feuerwehrtechnischer Aufbau
Kriterium Punkte Gewichtung
1. Preis 80 Punkte 45 %
2. Umsetzung des LV 187 Punkte 25 %
3. Qualität und Funktionalität 120 Punkte 20 %
4. Garantie, Lieferzeit, Service 95 Punkte 10 %

Los 3: Beladung
Kriterium Punkte Gewichtung
1. Preis 50 Punkte 60 %
2. Umsetzung des LV 39 Punkte 25 %
3. Garantie, Lieferzeit, Service 20 Punkte 15 %

Im Zuge des offenen europaweiten Vergabeverfahrens wurde die Bekanntmachung am
20.11.2019 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die Bekanntmachung auf nationaler Ebene
erfolgte am 22.11.2019 auf der Vergabeplattform Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-
Neckar, auf der Homepage der Stadt Weinheim sowie im Mannheimer Morgen und in den
Weinheimer Nachrichten.
Die Submission fand nach einer angemessenen Angebotsfrist von 49 Kalendertagen statt.
Innerhalb der Angebotsfrist zeigten insgesamt acht Firmen Interesse an der Beschaffung
eines Vorauslöschfahrzeuges. Tatsächlich gaben vier Firmen insgesamt sieben Angebote für
die losweise europaweite Ausschreibung ab. Davon gaben zwei Firmen jeweils ein
elektronisches Angebot für Los 1, zwei Firmen jeweils ein elektronisches Angebot für Los 2
und drei Firmen jeweils ein elektronisches Angebot für Los 3 rechtzeitig ab.
Die eingegangenen Angebote wurden anhand der aufgestellten Bewertungsmatrix von der
Feuerwehr geprüft und gewertet. Nach Einreichung eines schriftlichen Vergabevermerkes für
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alle drei Lose nahm das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung und Wertung der Angebote
nochmals in zweiter Instanz vor und konnte der Vergabeprüfung der Feuerwehr zustimmen.
Nach Abschluss der Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote in elektronischer
Form ergab sich gemäß der Bewertungsmatrix folgende Bieterreihenfolge. Die Bewertung
der eingegangenen Angebote wird getrennt nach Losen zur besseren Übersicht separat
aufgezeigt:

Los 1: Fahrgestell

Nr. Bieter Honorarsumme
(brutto) in EUR

Gewichtung

1 Fa. Ziegler GmbH, Giengen 65.855,31 85
2 Bieter 4 Ausschluss

Gemäß den in der Bewertungsmatrix aufgeführten Zuschlagskriterien hat die Firma Ziegler

Beschaffung des Fahrzeuges (Los 1) das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und in der
Summe einen Wert von 85 erreicht.

Los 2: Feuerwehrtechnischer Aufbau

Nr. Bieter Honorarsumme
(brutto) in EUR

Gewichtung

1 Fa. Ziegler GmbH, Giengen 188.734,00 111
2 Bieter 4 Ausschluss

Gemäß den in der Bewertungsmatrix aufgeführten Zuschlagskriterien hat die Firma Ziegler

Feuerwehrtechnischen Aufbau (Los 2) das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und in der
Summe einen Wert von 111 erreicht.

Los 3: Beladung

Nr. Bieter Honorarsumme
(brutto) in EUR

Gewichtung

1 Fa. Weinhold Feuerwehrbedarf
GmbH, Heppenheim

4.781,00 41

2 Bieter 1 4.619,47 40

3 Bieter 2 4.975,63 40
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Gemäß den in der Bewertungsmatrix aufgeführten Zuschlagskriterien hat die Firma Weinhold
Feuerwehrbedarf GmbH aus Heppenheim mit einer Honorarsumme in Höhe von brutto

einen Wert von 41 erreicht.

Alternativen:
Keine

Finanzielle Auswirkung:

Die entsprechenden Mittel stehen aufgrund der Ermächtigung nach § 21 Absatz 1 GemHVO
(Ermächtigungsübertrag) im Jahr 2020 im Teilfinanzhaushalt 2, Produktgruppe 1260,
Investitionsauftrag I12600110200 zur Verfügung.

Anlagen:
Keine

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zur Beschaffung des Fahrgestelles
(Los 1) für das Vorauslöschfahrzeug an die Firma Ziegler GmbH, Albert-Ziegler-Str. 1,

2. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zum Feuerwehrtechnischen Aufbau
(Los 2) für das Vorauslöschfahrzeug an die Firma Ziegler GmbH, Albert-Ziegler-Str. 1,

3. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zur Beladung (Los 3) für das
Vorauslöschfahrzeug an die Firma Weinhold GmbH, Kalterer Str. 21, 64646 Heppenheim

gezeichnet

Dr. Torsten Fetzner
Erster Bürgermeister
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Beschlussvorlage
Federführung: Drucksache-Nr.
Referat des Oberbürgermeisters 024/20
Geschäftszeichen:
I 01 - DBK

Beteiligte Ämter:
Rechnungsprüfungsamt
Stabsstelle Recht
Stadtkämmerei
Datum:

04.02.2020

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum:

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 19.02.2020

Anhörung Ortschaftsrat  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein

Betreff:
Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden,
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung.
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Verteiler:
1 x Protokollzweitschrift
2 x Amt 20
1 x Amt 50
1 x Amt 67
1 x Kulturbüro

Bisherige Vorgänge:
Keine

Beratungsgegenstand:
Bei der Stadt Weinheim sind Angebote für Geldspenden von insgesamt 1.555,00 Euro,
eingegangen.
Die Spenden wurden unter Vorbehalt angenommen.

Alternativen:
Ablehnung der Spenden

Finanzielle Auswirkung:
siehe Beratungsgegenstand

Anlagen:
Nummer: Bezeichnung

1 Spendenliste - vertraulich -

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden,
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung.

gezeichnet

Manuel Just
Oberbürgermeister


